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1 Einleitung

Der erste Abschnitt der vorliegenden Broschüre enthält eine kommentierte, tabellarische Gegenüber-
stellung der für die Durchführung der abschließenden Prüfungen an den mittleren und höheren tech-
nischen, gewerblichen und kunstgewerblichen Lehranstalten maßgeblichen Bestimmungen in den 
folgenden Rechtsquellen:

Schulunterrichtsgesetz: BGBl. Nr. 472/1986 idF BGBl. I Nr. 35/2018 (§§ 34 bis 41)
Prüfungs ordnung BMHS Bildungsanstalten: BGBl. II Nr. 177/2012 idF BGBl. II Nr. 321/2018

Darüber hinaus werden die relevanten Abschnitte folgender Verordnungen angeschlossen:

Leistungsbeurteilungsverordnung: BGBl. Nr. 371/1974 idF BGBl. II Nr. 424/2016
Zeugnisformularverordnung: BGBl. Nr. 415/1989 idF BGBl. II Nr. 424/2016
Verordnung über die Aufbewahrungsfristen von Aufzeichnungen: BGBl. Nr. 449/1978 idgF

Die Weglassung von nichtrelevanten Teilen und sinngemäße Ergänzungen sind durch eckige Klammern 
[…] gekennzeichnet.

Im Sinne der besseren gemeinsamen Lesbarkeit der Rechtsgrundlagen werden den §§ 34 bis 41 des 
Schulunterrichtsgesetzes die jeweils korrespondierenden Abschnitte der Prüfungsordnung zugeordnet. 
Damit ergibt sich zwangsläufig, dass in der Spalte für die Prüfungsordnung die Paragraphen nicht in 
aufsteigender Reihenfolge angeführt sind.

Zur schnellen Orientierung folgt eine exemplarische Darstellung der Prüfungsvarianten und möglicher 
Varianten der Zusammensetzung der Prüfungskommission sowie der Zulassungsbedingungen.
Abschließend werden ergänzende Hinweise betreffend die Zulassung zu den abschließenden Prüfungen 
gegeben.

Im Text der Broschüre werden folgende Kurzbezeichnungen verwendet:

Schulunterrichtsgesetz:   SchUG
Schulorganisationsgesetz:  SchOG
Prüfungsordnung BMHS und Bildungsanstalten:  PrO
Leistungsbeurteilungsverordnung:  LBVO
Zeugnisformularverordnung:  Z-VO
Reife- und Diplomprüfung  RDP
Abschlussprüfung   AP
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2 Kommentierte tabellarische 
 Gegenüberstellung der Rechtsgrundlagen
 (SchUG, PrO)

§ 1 PrO
(1) Diese Verordnung gilt für
 1. die im Schulorganisationsgesetz, 
BGBl. Nr. 242/1962, geregelten öffent-
lichen und mit dem Öffentlichkeitsrecht 
ausgestatteten berufsbildenden höheren 
Schulen,
2. die im Schulorganisationsgesetz gere-
gelten öffentlichen und mit dem Öffent-
lichkeitsrecht ausgestatteten zumindest 
dreijährigen berufsbildenden mittleren 
Schulen (einschließlich der gewerblichen 
und kunstgewerblichen Meisterschulen 
sowie der Werkmeister- und Bauhand-
werkerschulen),
 [3. …]
 [4. …]
 5. die Aufbaulehrgänge der in Z 1 
[und …] genannten Schulen und
 [6. …]
und regelt die Durchführung der  
abschließenden Prüfung.
 
(2) Diese Verordnung gilt nicht für 
Kollegs und die als Sonderformen für 
Berufstätige geführten Schulen, Aufbau-
lehrgänge, Kollegs und Lehrgänge.

§ 2 PrO
 
(1) Die abschließende Prüfung erfolgt
 1. an den berufsbildenden höheren 
Schulen (§ 1 Abs. 1 Z 1 [und …]), […,]
sowie den Aufbaulehrgängen an  
berufsbildenden höheren Schulen  
(§ 1 Abs. 1 Z 5) in Form einer 
Reife- und Diplomprüfung,
[2. ...] und
3. an den berufsbildenden mittleren 
Schulen (§ 1 Abs. 1 Z 2) in Form einer 
Abschlussprüfung.
(2) Die abschließende Prüfung besteht 
nach Maßgabe des 4. Abschnittes […] 
aus einer Hauptprüfung.
[(3) …]

8. Abschnitt
Abschließende Prüfungen,  
Externistenprüfungen
§ 34 SchUG
  
(1) Die abschließende Prüfung besteht 
aus
[1. …]
 2. einer Hauptprüfung.
[(2) …]

(3) Die Hauptprüfung besteht aus
 1. einer abschließenden Arbeit 
(einschließlich deren Präsentation und  
Diskussion), die selbständig und au-
ßerhalb der Unterrichtszeit zu erstellen 
ist (in höheren Schulen auf vorwissen-
schaftlichem Niveau; mit Abschluss- 
oder Diplomcharakter),

Geltungsbereich

 Form und Umfang der Reife- und Diplomprüfung

1.2 Kommentierte tabellarische 
 Gegenüberstellung der Rechtsgrundlagen
 (SchUG, PrO)

SchuG PrO Erläuterungen



9

SchuG ErläuterungenPrO

Form und Umfang der Reife- und Diplomprüfung

(4) Die Hauptprüfung besteht aus
 1. einer abschließenden Arbeit 
(einschließlich deren Präsentation und 
Diskussion), in Form
a) einer Diplomarbeit an den in 
§ 1 Abs. 1 Z 1 [...] und 5 […] genannten 
höheren Schulen […] oder
b) einer Abschlussarbeit an den in § 1 
Abs. 1 Z 2 genannten mittleren Schulen,
 2. einer Klausurprüfung bestehend 
aus Klausurarbeiten sowie allenfalls 
mündlichen Kompensationsprüfungen,
 3. einer mündlichen Prüfung beste-
hend aus mündlichen Teilprüfungen.
An höheren Schulen (§ 1 Abs. 1 Z1 und 
[...] 5 [...]) sind nach Wahl der Prüfungs-
kandidatin oder des Prüfungskandidaten 
drei Klausurarbeiten und drei mündliche 
Teilprüfungen oder vier Klausurarbei-
ten und zwei mündliche Teilprüfungen 
abzulegen.
(5) Zusatzprüfungen zur Reifeprüfung 
gemäß § 41 des Schulunterrichtsgeset-
zes sind in Unterrichtsgegenständen, in 
denen Schularbeiten vorgesehen sind, 
sowohl im Rahmen der Klausurprüfung 
(als schriftliche Klausurarbeit) als auch 
im Rahmen der mündlichen Prüfung 
(als mündliche Teilprüfung), in allen 
übrigen Unterrichtsgegenständen nur 
im Rahmen der mündlichen Prüfung (als 
mündliche Teilprüfung) abzulegen.

 2. einer Klausurprüfung, die schrift-
liche, grafische und/oder praktische 
Klausurarbeiten und allfällige mündliche 
Kompensationsprüfungen umfasst, und

 3. einer mündlichen Prüfung, die 
mündliche Teilprüfungen umfasst.
 
(4) Der zuständige Bundesminister hat 
für die betreffenden Schularten (Schul-
formen, Fachrichtungen) nach deren 
Aufgaben und Lehrplänen sowie unter 
Bedachtnahme auf die Gleichwertigkeit 
der Prüfung durch Verordnung nähere 
Festlegungen über die Prüfungsform 
zu treffen.

§ 35 SchUG
[(1) …]
(2) Bei der Hauptprüfung gehören den 
Prüfungskommissionen der einzelnen 
Prüfungsgebiete gemäß § 34 Abs. 3 
Z 1 bis 3 als Mitglieder an:
1. der nach der Geschäftsverteilung des 
Amtes des Landesschulrates zuständige 
Landesschulinspektor oder ein anderer von 
der zuständigen Schulbehörde zu bestellender 
Experte des mittleren bzw. des höheren Schul-
wesens oder externer 
Fachexperte als Vorsitzender,
2. der Schulleiter oder ein von ihm zu 
be stellender Abteilungsvorstand oder Lehrer,
3. der Klassenvorstand bzw. der Jahrgangs-
vorstand oder in berufsbildenden mittleren 
Schulen bei praktischen Klausurarbeiten der 
Fachvorstand oder, wenn kein Fachvorstand 
bestellt ist, ein vom Schulleiter zu bestellen-
der fachkundiger Lehrer oder, wenn es im 
Hinblick auf die fachlichen Anforderungen 
des Prüfungsgebietes erforderlich ist, ein vom 
Schulleiter zu bestellender fachkundiger Lehrer,

Vorsitzender/Vorsitzende
Die Bestellung von (schul-)externen 
Fachleuten (das sind in die Leiter/innen 
anderer Schulen, Beamte von Schul   be hörden, 
Abteilungsvorstände/Abteilungsvorstän-
dinnen, Fachexperten/Fachexpertinnen aus 
Wirtschaft und öffentlichen Institutionen) 
als Vorsitzende sichert ein bundesweit ein-
heitlich hohes Niveau der Reife- und 
Diplomprüfungen und ist Garant für 
größtmögliche Objektivität. Die Reife- und 
Diplomprüfung wird im Rahmen von QIBB 
evaluiert. Im Sinne der kontinuierlichen Ver-
besserung ist auch unmittelbares Feedback 
über das Prüfungsgeschehen zu geben.

Hinweis: 
Ab 1. Jänner 2019 lautet § 35 Abs. 2 
Z 1 SchUG wie folgt:
1. der nach der Geschäftsordnung der Bil-
dungsdirektion zuständige Bedienstete der 
Schulaufsicht oder ...

Prüfungskommission
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Prüfungskommission

4. jener Lehrer, der die abschließende 
Arbeit gemäß § 34 Abs. 3 Z 1 betreut hat 
oder der den oder die das jeweilige 
Prüfungsgebiet der Klausurprüfung oder 
der mündlichen Prüfung bildenden Unter-
richtsgegenstand oder Unterrichtsgegen-
stände in der betreffenden Klasse unter-
richtet hat (Prüfer) und
 5. bei Prüfungsgebieten der mündlichen 
Prüfung sowie bei mündlichen Kompensati-
onsprüfungen der Klausurprüfung ein vom 
Schulleiter zu bestimmender fachkundiger 
Lehrer, beim Prüfungsgebiet »Religion« ein 
Religionslehrer (Beisitzer).
Wenn für ein Prüfungsgebiet mehrere 
Lehrer als Prüfer gemäß Z 4 in Betracht 
kommen, hat der Schulleiter einen, wenn 
es die fachlichen Anforderungen erfordern 
jedoch höchstens zwei fachkundige Lehrer 
als Prüfer zu bestellen. Bei der Bestellung 
von zwei Prüfern kommt diesen gemeinsam 
eine Stimme zu und erfolgt im Fall einer 
mündlichen Prüfung oder einer mündlichen 
Kompensationsprüfung keine Bestellung 
eines Beisitzers gemäß Z 5. Wenn für ein 
Prüfungsgebiet kein fachkundiger Lehrer 
bzw. Religionslehrer als Beisitzer gemäß 
Z 5 zur Verfügung steht, hat die zuständige 
Schulbehörde einen fachkundigen Lehrer 
bzw. Religionslehrer einer anderen Schule 
als Beisitzer zu bestellen.
 
(3) Für einen Beschluss der Prüfungskom-
missionen gemäß Abs. 1 und 2 ist die Anwe-
senheit aller in den Abs. 1 und 2 genannten 
Kommissionsmitglieder und die unbedingte 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen erfor-
derlich. Der Vorsitzende der Prüfungskom-
missionen gemäß Abs. 2 stimmt nicht mit. 
Stimmenthaltungen sind unzulässig. 
Bei Prüfungsgebieten der mündlichen Prü-
fung sowie bei mündlichen Kompensations-
prüfungen der Klausurprüfung kommt den 
Prüfern bzw. dem Prüfer und dem Beisitzer 
jeweils gemeinsam eine Stimme zu. Im Falle 
der unvorhergesehenen Verhinderung des 
Vorsitzenden gemäß Abs. 2 Z 1 und 
erforderlichenfalls bei standardisierten 
mündlichen Kompensationsprüfungen 
erfolgt die Vorsitzführung durch den Schul-
leiter oder einen von diesem zu bestellen-
den Lehrer. Wenn ein anderes Mitglied der 
jeweiligen Prüfungskommission verhindert 
ist oder wenn die Funktion des Prüfers mit 
der Funktion eines anderen Kommissions-
mitgliedes zusammenfällt, hat der 
Schul leiter für das betreffende Mitglied 
einen Stell vertreter zu bestellen.

 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussfähigkeit 
der Prüfungskommissionen

Für jedes einzelne Prüfungsgebiet 
des Prüfungskandidaten/der Prüfungs-
kandidatin besteht eine eigenständige 
Prüfungskommission.

Der Beschluss der Prüfungskommission 
beruht auf drei gültigen Stimmen, 
daher ist in jedem Fall eine eindeutige 
Entscheidung gegeben.
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Prüfungstermine

§ 36 SchUG

[(1) …]

(2) Hauptprüfungen haben statt- 
zu finden:

 1. für die erstmalige Abgabe der 
abschließenden Arbeit gemäß 
§ 34 Abs. 3 Z 1 innerhalb des 
2. Semesters der letzten Schulstufe,
 1a. für die Präsentation und 
Diskussion der abschließenden Arbeit im 
Zeitraum nach erfolgter Abgabe gemäß 
Z 1 und dem Ende des als Haupttermin 
vorgesehenen Prüfungstermins,

 2. für das erstmalige Antreten zur 
Klausurprüfung und zur mündlichen 
Prüfung innerhalb der letzten neun oder, 
wenn es die Terminorganisation erfordert, 
zehn Wochen des Unterrichtsjahres 
(Haupttermin) und

 3. im Übrigen
 a) innerhalb der ersten sieben 
Wochen des Schuljahres,
 b) innerhalb von sieben Wochen 
nach den Weihnachtsferien und
 c) innerhalb der letzten neun oder, 
wenn es die Terminorganisation erfordert, 
zehn Wochen des Unterrichtsjahres.
Wenn es aus lehrplanmäßigen Gründen 
oder wegen der Dauer einer lehr-
planmäßig vorgesehenen Ferialpraxis 
erforderlich ist, kann der zuständige 
Bundesminister durch Verordnung von 
Z 1 bis 3 abweichende Termine für die 
Hauptprüfung festlegen.

Prüfungstermine 
der Diplomarbeit § 10 PrO

(1) Die erstmalige Abgabe des schriftli-
chen Teils der abschließenden Arbeit hat 
bis spätestens vier Wochen vor Beginn 
der Klausurprüfung sowohl in digitaler 
als auch in zweifach ausgedruckter Form 
(bei Einbeziehung praktischer und/oder 
grafischer Arbeitsformen auch unter 
physischer Beigabe der praktischen und/
oder grafischen Arbeiten) zu erfolgen. 
Die Zeiträume für die Abgabe im Falle 
der Wiederholung der abschließenden 
Arbeit sind die erste Unterrichtswoche, 
die ersten fünf Unterrichtstage im 
Dezember und die letzten fünf 
Unterrichtstage im März.
(2) Abweichend von Abs. 1 hat die 
erstmalige Abgabe der Abschlussarbeit 
an dreieinhalbjährigen Fachschulen mit 
Betriebspraxis spätestens zwei Wochen 
vor Beginn der Klausurprüfung 
(§ 11 Abs. 1 zweiter Satz) zu erfolgen. 
Die Zeiträume für die Abgabe im Falle 
der Wiederholung der abschließenden 
Arbeit sind die letzte Woche im Mai, die 
erste Unterrichtswoche und die ersten 
fünf Unterrichtstage im Dezember.

Prüfungstermine der 
Klausurprüfung § 11 PRO
(1) Die Klausurprüfung findet, soweit 
Abs. 2 nicht anderes anordnet, an den 
in § 36 des Schulunterrichtsgesetzes ge-
nannten Prüfungsterminen statt. Abwei-
chend davon findet die Klausurprüfung 
an dreieinhalbjährigen Fachschulen mit 
Betriebspraxis im Haupttermin innerhalb 
der ersten neun Wochen des zweiten 
Semesters der letzten Schulstufe und in 
den übrigen Terminen an den in 
§ 36 Abs. 2 Z 3 des Schulunterrichtsge-
setzes genannten Terminen statt.
(2) Die Prüfungstermine für die standar-
disierten Prüfungsgebiete (Klausurar-
beiten und mündliche Kompensations-
prüfungen) werden gemäß § 36 Abs. 4 
Z 2 und 3 des Schulunterrichtsgesetzes 
gesondert verordnet.

Empfehlung für die Bezeichnung  
der Prüfungstermine:

organisationsbezogen:
Haupttermin  – Herbsttermin –  
Wintertermin

kandidatenbezogen/ 
kandidatinnenbezogen:
1. Termin (Haupttermin) – 2. Termin –  
3. Termin – 4. Termin
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Prüfungstermine

(3) Durch Verordnung der Schulleiterin oder 
des Schulleiters kann nach Anhörung des 
Schulgemeinschaftsausschusses aus päda-
gogischen und organisatorischen Gründen 
festgelegt werden, dass im Rahmen der 
abschließenden Prüfung alle Schülerinnen und 
Schüler einzelne Teilprüfungen der Klausur-
prüfung bzw. der mündlichen Prüfung vor dem 
Haupttermin (Abs. 2 Z 2) abzulegen haben 
(vorgezogene Teilprüfungen), wenn 
1. der das Prüfungsgebiet bildende Unter-
richtsgegenstand oder die das Prüfungsgebiet 
bildenden Unterrichtsgegenstände lehrplan-
mäßig abgeschlossen ist bzw. sind und 
2. die Leistungen im betreffenden Unterrichts-
gegenstand oder in den betreffenden Unter-
richtsgegenständen positiv beurteilt wurden. 
Prüfungstermin ist der Termin gemäß 
Abs. 2 Z 3 lit. a der letzten Schulstufe. 
Die Verordnung ist von der Schulleiterin oder 
vom Schulleiter spätestens in der ersten 
Woche des 2. Semesters der vorletzten Schul-
stufe zu erlassen, gemäß § 79 kundzumachen 
und unverzüglich der zuständigen Schul-
behörde zur Kenntnis zu bringen.
(3a) Vorgezogene Teilprüfungen gemäß Abs. 3 
können auf deren Antrag auch von Schülerin-
nen und Schülern abgelegt werden, die den 
oder die dem Prüfungsgebiet zugrunde liegen-
den Unterrichtsgegenstand oder Unterrichts-
gegenstände durch erfolgreiche Ablegung 
von Semesterprüfungen gemäß § 23b positiv 
absolviert haben.
(4) Die konkreten Prüfungstermine im 
Rahmen der Hauptprüfung sind unter 
Bedachtnahme auf die lehrplanmäßigen 
Erfordernisse wie folgt festzulegen:
 1. für die Abgabe der abschließenden 
Arbeit gemäß § 34 Abs. 3 Z 1 durch den 
zuständigen Bundesminister,
 2. für die einzelnen standardisierten 
Klausurarbeiten der Klausurprüfung durch 
den zuständigen Bundesminister und für die 
übrigen Klausurarbeiten der Klausurprüfung 
durch die zuständige Schulbehörde und
 3. für allfällige mündliche Kompensations-
prüfungen von standardisierten Klausurarbei-
ten durch den zuständigen Bundesminister, 
für die mündliche Prüfung, allfällige mündliche 
Kompensationsprüfungen von nicht standardi-
sierten Klausurarbeiten sowie die Präsentation 
und Diskussion der abschließenden Arbeit 
gemäß § 34 Abs. 3 Z 1 durch die zuständige 
Schulbehörde. Die zuständige Schulbehörde 
hat bei der Festlegung von Prüfungsterminen 
gemäß Z 2 und 3 unter Bedachtnahme auf 
die durch den zuständigen Bundesminister 
fest gelegten Prüfungstermine für die 
standardisierten Klausurarbeiten vorzusehen, 
dass zwischen der letzten Klausurarbeit und 
dem Beginn der mündlichen Prüfung ein 
angemessener, mindestens zwei Wochen 
 umfassender Zeitraum liegt.

vorgezogene Teilprüfungen

Prüfungstermine 
der mündlichen Prüfung
§ 19a. Die mündliche Prüfung findet 
an den in § 36 des Schulunterrichts-
gesetzes genannten Prüfungstermi-
nen statt. Abweichend davon findet 
die mündliche Prüfung an dreiein-
halbjährigen Fachschulen mit Be-
triebspraxis im Haupttermin innerhalb 
der ersten neun Wochen des zweiten 
Semesters der letzten Schulstufe und 
in den übrigen Terminen an den in § 
36 Abs. 2 Z 3 des Schulunterrichtsge-
setzes genannten Terminen statt.
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Zulassung zur Prüfung

gerechtfertigte Verhinderung bei 
Klausurprüfungen

gültige Regelung VOR Umsetzung  
der Oberstufenreform
Der grün gedruckte Absatz 1 ist hinsicht-
lich […] vierjähriger mittlerer [...] Schulen 
(BMS) bis 31. 8. 2019 und hinsichtlich 
fünfjähriger höherer Schulen bis 31. 8. 
2020 in Kraft. Bei den korrespondierenden 
Hauptterminen 2019 und 2020 handelt es 
sich um die letztmalige Ablegung der ab-
schließenden Prüfungen an den »herkömm-
lichen« Oberstufen.

gültige Regelung NACH Umsetzung 
der Oberstufenreform
Der rot gedruckte Absatz 1 tritt gemäß 
§ 82 Abs. 5s Z 8 hinsichtlich […] vier-
jähriger mittlerer [...] Schulen (BMS) mit 
1.9.2019 und hinsichtlich fünfjähriger 
höherer Schulen (BHS) mit 1. 9. 2020 
in Kraft. 

Hinweis:
§ 36 Abs. 2 Z1 und 1a bezieht sich auf 
die abschließende Arbeit einschließlich 
deren Präsentation und Diskussion.
§ 36 Abs. 3 betrifft die »vorgezogenen 
Teilprüfungen«

gültige Regelung VOR Umsetzung  
der Oberstufenreform
Wiederholungsprüfung im Abschluss-
jahrgang / in der Abschlussklasse 
Im Falle der Beurteilung von höchstens 
einem Pflichtgegenstand mit »Nicht 
genügend« kann gemäß § 23 Abs. 1a 
SchUG auf Antrag des Schülers/der 
Schülerin im Zeitraum zwischen der Be-
urteilungskonferenz (§ 20 Abs. 6 SchUG) 
und dem Beginn der Klausurprüfung eine 
Wiederholungsprüfung abgelegt werden.
Im Falle der Beurteilung von höchstens 
zwei Pflichtgegenständen mit »Nicht 
genügend« können die Wiederholungs-
prüfungen zum Termin gemäß § 23 
Abs. 1a bzw. 1c SchUG abgelegt werden.
Anmerkung: 
Die Zulassung zu Kompensations-
prüfungen bzw. zur Wiederholung von 
Teilprüfungen erfolgt ausschließlich auf 
Antrag des Prüfungskandidaten/der 
Prüfungskandidatin.

(5) Im Falle der gerechtfertigten Verhinde-
rung ist der Prüfungskandidat berechtigt, 
die betreffende Prüfung oder die betreffen-
den Prüfungen nach Wegfall des Verhin-
derungsgrundes sowie nach Maßgabe der 
organisatorischen Möglichkeit im selben 
Prüfungstermin abzulegen. 

§ 36a SchUG
(1) Zur Ablegung der Hauptprüfung sind 
vorbehaltlich der Bestimmungen des 
§ 36 Abs. 3 alle Prüfungskandidaten berech-
tigt, die die letzte lehrplanmäßig vorgesehene 
Schulstufe im Sinne des § 25 Abs. 1 
erfolgreich abgeschlossen haben.

(1) Zur Ablegung der Hauptprüfung sind 
alle Prüfungskandidaten berechtigt, 
1. deren Semesterzeugnisse ab der 
10. Schulstufe in allen Pflichtgegenständen 
eine Beurteilung aufweisen und in keinem 
Pflichtgegenstand die Note »Nicht genü-
gend« enthalten,
2. deren Semesterzeugnisse ab der 
10. Schulstufe in allen verbindlichen Übun-
gen einen Teilnahmevermerk aufweisen und
3. die sämtliche im Lehrplan vorgesehenen 
Pflichtpraktika und Praktika zurückgelegt 
haben. § 11 Abs. 10 findet Anwendung.
Die Bestimmungen des § 36 Abs. 2 Z 1 und 
1a sowie Abs. 3 bleiben unberührt.

(2) Die erstmalige Zulassung zum An treten 
zur Vorprüfung, zur abschließenden Arbeit 
sowie zur Klausurprüfung (mit Ausnahme 
von allfälligen mündlichen Kompensations-
prüfungen) und zur mündlichen Prüfung im 
Haupttermin erfolgt von Amts wegen. Auf 
Antrag des Prüfungskandidaten ist dieser 
zum erstmaligen Antreten zur abschlie-
ßenden Prüfung zu einem späteren Termin 
zuzulassen, wenn wichtige Gründe dies 
rechtfertigen. Bei negativer Beurteilung 
von schriftlichen Klausurarbeiten ist der 
Prüfungskandidat auf Antrag im selben 
Prüfungstermin zu zusätzlichen mündli-
chen Kompensationsprüfungen zuzulassen. 
Jede Zulassung zu einer Wiederholung von 
Prüfungsgebieten der Hauptprüfung erfolgt 
auf Antrag des Prüfungskandidaten, wobei 
ein nicht gerechtfertigtes Fernbleiben 
von der Prüfung (ohne eine innerhalb der 
Anmeldefrist zulässige Zurücknahme des 
Antrages) zu einem Verlust der betreffen-
den Wiederholungsmöglichkeit 
(§ 40 Abs. 1) bzw. der mündlichen 
Kompensationsmöglichkeit führt.



→ Rechtsquellen und Erläuterungen 14

SchuG ErläuterungenPrO

§ 37 SchUG

(1) Der zuständige Bundesminister hat 
durch Verordnung nach den Aufgaben 
und dem Lehrplan der betreffenden 
Schulart (Schulform, Fachrichtung) unter 
Bedachtnahme auf die Gleichwertigkeit 
von abschließenden Prüfungen die 
näheren Bestimmungen über die Prü-
fungsgebiete, die Aufgabenstellungen 
und die Durchführung der Prüfungen 
festzulegen.

Verordnungsermächtigung 
im SchUG
»Dachparagraph« der PrO

Befreiung von Prüfungsgebieten
§ 70 Abs. 1 lit. i SchUG ist zu beachten.

§ 3 PrO 

(1) Die abschließende Arbeit umfasst 
die Bearbeitung einer Themenstellung, 
die nach Maßgabe des 4. Abschnittes 
dem Bildungsziel der jeweiligen Schulart 
(Form, Fachrichtung) zu entsprechen 
hat. Im Übrigen umfasst ein Prüfungs-
gebiet den gesamten Lehrstoff des 
gleichnamigen (schulautonomen) Unter-
richtsgegenstandes oder der gleichna-
migen (schulautonomen) Unterrichtsge-
genstände, soweit im 4. Abschnitt nicht 
anderes bestimmt wird.
(2) Wenn in allen Schulstufen eine 
andere als die deutsche Sprache statt 
oder neben dieser als Unterrichtssprache 
vorgesehen war, so ist die abschlie-
ßende Prüfung – ausgenommen in den 
sprachlichen Prüfungsgebieten und im 
Prüfungsgebiet »Angewandte Mathema-
tik« (standardisiert) – in dieser Sprache 
statt der deutschen Sprache bzw. in bei-
den Unterrichtssprachen im annähernd 
gleichen Umfang abzuhalten. In diesen 
Fällen sind die Aufgabenstellungen in 
beiden Sprachen abzufassen. […]
(3) Auf Antrag der Prüfungskandidatin 
oder des Prüfungskandidaten entfällt die 
Ablegung der abschließenden Prüfung 
in einzelnen Prüfungsgebieten, wenn 
diese im Rahmen einer abschließenden 
Prüfung an einer anderen Schulart 
(Form, Fachrichtung) oder im Rahmen 
der Berufsreifeprüfung erfolgreich absol-
viert worden sind und die Schulleiterin 
oder der Schulleiter die Gleichwertigkeit 
der Prüfung feststellt.
(4) Im Falle einer Beeinträchtigung 
durch eine Körper- oder Sinnesbehinde-
rung, die geeignet ist, das Prüfungser-
gebnis zu beeinflussen, sind durch die 
Vorsitzende oder den Vorsitzenden Vor-
kehrungen im organisatorischen Ablauf 
und in der Durchführung der abschlie-
ßenden Prüfung festzulegen, die ohne 
Änderung des Anforderungsniveaus eine 
nach Möglichkeit barrierefreie Ablegung 
der Prüfung durch die betreffende Prü-
fungskandidatin oder den betreffenden 
Prüfungskandidaten ermöglichen. Die 
Schulleiterin oder der Schulleiter hat die 
erforderlichen Veranlassungen zu treffen.

Prüfungsgebiete
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§ 7 PrO

(1) Die Diplomarbeit an höheren 
Schulen (§ 2 Abs. 4 Z 1 lit. a) besteht 
nach Maßgabe des 4. Abschnittes aus 
einer auf vorwissenschaftlichem Niveau 
zu erstellenden schriftlichen Arbeit (bei 
entsprechender Aufgabenstellung auch 
unter Einbeziehung praktischer und/
oder grafischer Arbeitsformen) mit 
Diplomcharakter über ein Thema gemäß 
§ 3 sowie deren Präsentation und 
Diskussion.
(2) Die Abschlussarbeit an mittleren 
Schulen (§ 2 Abs. 4 Z 1 lit. b) besteht 
nach Maßgabe des 4. Abschnittes aus 
einer schriftlichen Arbeit (bei entspre-
chender Aufgabenstellung auch unter 
Einbeziehung praktischer und/oder gra-
fischer Arbeitsformen) mit Abschlusscha-
rakter über ein Thema gemäß § 3 sowie 
deren Präsentation und Diskussion.

§ 24 PrO (4. Abschnitt)
Das Prüfungsgebiet »Diplomarbeit« 
umfasst die fachtheoretischen und die 
fachpraktischen Pflichtgegenstände 
der jeweiligen Fachrichtung oder des 
jeweiligen Ausbildungszweiges oder des 
jeweiligen Ausbildungsschwerpunktes.

§ 12 PrO

(1) Die Klausurprüfung umfasst schrift-
liche, grafische und/oder praktische 
Klausurarbeiten nach Maßgabe des 
4. Abschnittes. An höheren Schulen 
(§ 1 Abs. 1 Z 1 [...] und 5 [...]) umfasst 
die Klausurprüfung nach Maßgabe des 
4. Abschnittes jedenfalls je eine schriftli-
che Klausurarbeit aus zumindest drei der 
folgenden Prüfungsgebiete:

 1. »Deutsch« (standardisiert), […]
 2. »Lebende Fremdsprache« (in den 
Sprachen Englisch, Französisch, 
Italienisch und Spanisch standardisiert),
 3. »Angewandte Mathematik« 
(standardisiert) und
 4. eine weitere schriftliche, graphi-
sche und/oder praktische Klausurarbeit.
(2) Im Fall der negativen Beurteilung 
einer Klausurarbeit umfasst die Klau-
surprüfung auch die allenfalls von der 
Prüfungskandidatin oder vom Prü-
fungskandidaten beantragte mündliche 
Kompensationsprüfung im betreffenden 
Prüfungsgebiet.

Prüfungsgebiet »Diplomarbeit«

Prüfungsgebiete  
der Klausurprüfung

Prüfungsgebiete der Reife- und Diplomprüfung
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Prüfungsgebiete der Reife- und Diplomprüfung

§ 25 PrO (4. Abschnitt)

(1) Die Klausurprüfung umfasst:

 1. Eine Klausurarbeit im Prüfungs-
gebiet »Angewandte Mathematik« 
gemäß § 12 Abs. 1 Z 3 und

 2. nach Wahl der Prüfungskan-
didatin oder des Prüfungskandidaten 
eine oder zwei Klausurarbeiten in den 
Prüfungsgebieten
 a) »Deutsch« gemäß § 12 Abs. 1 Z 1 
oder
 b) »Lebende Fremdsprache« gemäß 
§ 12 Abs. 1 Z 2 und
 
3. eine 300 Minuten dauernde schrift-
liche Klausurarbeit im Prüfungsgebiet 
»Fachtheorie«.

(2) Das Prüfungsgebiet »Fachtheorie« 
gemäß Abs. 1 Z 3 umfasst einen oder 
zwei fachtheoretische Pflichtgegen-
stände (Zuteilungsgegenstände) im 
Gesamtausmaß von mindestens vier 
Wochenstunden in der vorletzten und 
letzten Schulstufe, die von der Schullei-
terin oder vom Schulleiter innerhalb der 
ersten drei Wochen der letzten Schulstu-
fe durch Anschlag in der Schule bekannt 
zu machen sind.

§ 20 PrO

(1) Die mündliche Prüfung umfasst 
mündliche Teilprüfungen gemäß dem 
4. Abschnitt. Wenn im Rahmen der 
Klausurprüfung an höheren Schulen in 
einem der Prüfungsgebiete gemäß 
§ 12 Abs. 1 keine Klausurarbeit abgelegt 
wurde, umfasst die mündliche Prüfung 
jedenfalls eine mündliche Teilprüfung in 
diesem Prüfungsgebiet.

(2) Das Prüfungsgebiet »Religion« oder 
ein einem Freigegenstand entspre-
chendes Prüfungsgebiet darf nur dann 
gewählt werden, wenn der dem 
Prüfungsgebiet entsprechende 
Unterrichtsgegenstand zumindest in der 
letzten lehrplanmäßig vorgesehenen 
Schulstufe besucht wurde und über 
allenfalls nicht besuchte Schulstufen die 
erfolgreiche Ablegung einer Externisten-
prüfung nachgewiesen wird.

Prüfungsgebiete  
der mündlichen Prüfung

Achtung:  
Wahlbedingungen für Religion
Das Prüfungsgebiet »Ethik« kann bei 
Vorliegen der Schulversuchsgenehmi-
gung über alle Jahrgänge und unter 
Berücksichtigung von § 20 Abs. 2 PrO 
gewählt werden.
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Prüfungsgebiete der Reife- und Diplomprüfung

§ 26 PrO (4. Abschnitt)

(1) Die mündliche Prüfung umfasst:
 1. Wenn gemäß § 25 Abs. 1 Z 2 nur 
eine Klausurarbeit gewählt wurde, eine 
mündliche Teilprüfung in demjenigen 
Prüfungsgebiet, in welchem gemäß 
§ 25 Abs. 1 Z 2 im Rahmen der Klausur-
prüfung keine Klausurarbeit abgelegt 
wurde, und
 2. eine mündliche Teilprüfung im 
Prüfungsgebiet »Schwerpunktfach« und
 3. eine mündliche Teilprüfung im 
Prüfungsgebiet »Wahlfach« (mit einem 
auf den Unterrichtsgegenstand gemäß 
Abs. 3 hinweisenden Zusatz).

(2) Das Prüfungsgebiet »Schwerpunkt-
fach« gemäß Abs. 1 Z 2 umfasst einen 
oder zwei fachtheoretische Pflichtge-
genstände (Zuteilungsgegenstände) 
im Gesamtausmaß von mindestens vier 
Wochenstunden in der vorletzten und 
letzten Schulstufe, die von der Schullei-
terin oder vom Schulleiter innerhalb der 
ersten drei Wochen der letzten Schulstu-
fe durch Anschlag in der Schule bekannt 
zu machen sind.

(3) Das Prüfungsgebiet »Wahlfach« 
gemäß Abs. 1 Z 3 umfasst nach Wahl der 
Prüfungskandidatin oder des Prüfungs-
kandidaten einen der nachstehend 
genannten lehrplanmäßig vorgesehenen 
Unterrichtsgegenstände:

 1. »Religion« oder
 2. »Geschichte und politische 
Bildung« oder
 3. »Geografie, Geschichte und 
politische Bildung« oder
 4. »Naturwissenschaften« oder
 5. »Wirtschaft und Recht« oder
 6. »Wirtschaftsrecht« oder
 7. »Zweite lebende Fremdsprache« 
oder
 8. ein fachtheoretischer Unter-
richtsgegenstand oder höchstens zwei 
fachtheoretische Unterrichtsgegen-
stände, der bzw. die im Gesamtausmaß 
von mindestens vier Wochenstunden in 
der vorletzten und letzten Schulstufe 
vorgesehen ist bzw. sind (ausgenommen 
Zuteilungsgegenstände gemäß Abs. 2 
und § 25 Abs. 2).

Empfehlung:
Der Zuteilungsgegenstand/Die 
Zuteilungsgegenstände der Fachklausur 
sollen nicht auch dem Prüfungsgebiet 
»Schwerpunktfach« zugeteilt werden

Empfehlung:
Die Bekanntgabe des Wahlfaches durch 
den Schüler/die Schülerin hat jedenfalls 
nach der Bekanntmachung der Zutei-
lungsgegenstände, spätestens jedoch in 
der ersten Woche nach den Weihnachts-
ferien zu erfolgen.
Im Falle der Ablegung des Prüfungs-
gebietes »Wahlfach« als vorgezogenen 
Teilprüfung gemäß § 36 Abs. 3 SchUG 
ist der gewählte Unterrichtsgegenstand 
durch den Schüler/die Schülerin spätes-
tens in der letzten Unterrichtswoche der 
vorletzten Schulstufe bekannt zu geben.

Achtung:
Die Zuteilungsgegenstände der Klau-
surprüfung aus »Fachtheorie« und des 
Prüfungsgebietes »Schwerpunktfach« 
stehen für eine mündliche Prüfung im 
Prüfungsgebiet »Wahlfach« nicht zur 
Verfügung.
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Prüfungsgebiete der Abschlussprüfung an Fachschulen

§ 27 Das Prüfungsgebiet »Abschlussarbeit« 
umfasst den Lehrstoff der fachtheoretischen 
und fachpraktischen Pflichtgegenstände.

§ 28 (1) Die Klausurprüfung umfasst
 1. eine Klausurarbeit im Prüfungsgebiet 
»Deutsch« (180 Minuten, schriftlich) und
 2. eine Klausurarbeit im Prüfungsgebiet 
»Fachklausur« (480 Minuten, graphisch und/
oder praktisch).
(2) Das Prüfungsgebiet »Fachklausur« 
umfasst den Lehrstoff von höchstens zwei 
Pflichtgegenständen, die im Gesamtausmaß 
von mindestens vier Wochenstunden in den 
letzten vier Semestern unterrichtet wurden 
(Zuteilungsgegenstände, bei denen es sich 
in zumindest einem Fall um einen fachprak-
tischen Pflichtgegenstand handeln muss). 
Die zugeteilten Pflichtgegenstände sind 
von der Schulleiterin oder vom Schulleiter 
innerhalb der ersten drei Wochen der letzten 
Schulstufe durch Anschlag in der Schule 
bekanntzumachen.

§ 29 (1) Die mündliche Prüfung umfasst
 1. eine mündliche Teilprüfung im Prü-
fungsgebiet »Schwerpunktkolloquium« und
 2. eine mündliche Teilprüfung nach 
Wahl der Prüfungskandidatin oder des Prü-
fungskandidaten im Prüfungsgebiet
 a) »Fachkolloquium« oder
 b) »Wirtschaftsrechtlich-betriebstechni-
sches Kolloquium«.
(2) Das Prüfungsgebiet »Schwerpunktkol-
loquium« gemäß Abs. 1 Z 1 umfasst den 
Lehrstoff von höchstens zwei Pflichtgegen-
ständen aus dem Fachbereich (Zuteilungsge-
genstände), die in den letzten vier Semestern 
in einem Gesamtausmaß von mindestens 
vier Wochenstunden unterrichtet wurden 
und nicht Gegenstand des Prüfungsgebietes 
gemäß § 28 Abs. 1 Z 2 sind. Die zugeteilten 
Pflichtgegenstände sind von der Schulleite-
rin oder vom Schulleiter innerhalb der ersten 
drei Wochen der letzten Schulstufe durch 
Anschlag in der Schule bekanntzumachen.
(3) Die Prüfungsgebiete »Fachkolloquium« 
und »Wirtschaftsrechtlich-betriebstechni-
sches Kolloquium« gemäß Abs. 1 Z 2 lit. a 
und b umfassen jeweils nach Wahl der 
Prüfungskandidatin oder des Prüfungskan-
didaten den Lehrstoff von höchstens zwei 
Pflichtgegenständen aus dem Fachbereich, 
die in den letzten vier Semestern in einem 
Gesamtausmaß von mindestens drei Wo-
chenstunden unterrichtet wurden und nicht 
Gegenstand des Prüfungsgebietes gemäß 
Abs. 1 Z 1 sind.

Abschlussarbeit

Klausurprüfung

Mündliche Prüfung
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§ 30 Das Prüfungsgebiet »Abschluss-
arbeit« umfasst den Lehrstoff der 
fachtheoretischen und fachpraktischen 
Pflichtgegenstände.

§ 31 (1) Die Klausurprüfung umfasst 
eine Klausurarbeit im Prüfungsgebiet 
»Fachklausur« (300 Minuten, graphisch 
und/oder praktisch).
(2) Das Prüfungsgebiet »Fachklausur« 
umfasst den Lehrstoff der Pflichtge-
genstände aus dem Fachbereich.

§ 32 (1) Die mündliche Prüfung 
umfasst
 1. eine mündliche Teilprüfung im 
Prüfungsgebiet »Schwerpunktkolloqui-
um« und
 2. eine mündliche Teilprüfung 
nach Wahl der Prüfungskandidatin 
oder des Prüfungskandidaten im Prü-
fungsgebiet
 a) »Fachkolloquium« oder
 b) »Kolloquium zu Betriebstechnik 
und Mitarbeiterführung«.

(2) Das Prüfungsgebiet »Schwerpunkt-
kolloquium« gemäß Abs. 1 Z 1 umfasst 
den Lehrstoff von höchstens zwei 
Pflichtgegenständen (Zuteilungsge-
genstände), die in einem Gesamtaus-
maß von mindestens 80 Unterrichts-
einheiten unterrichtet wurden. 
Die zugeteilten Pflichtgegenstände 
sind von der Schulleiterin oder vom 
Schulleiter innerhalb der ersten drei 
Wochen der letzten Schulstufe durch 
Anschlag in der Schule bekanntzuma-
chen.

(3) Die Prüfungsgebiete »Fachkolloqui-
um« und »Kolloquium zu Betriebstech-
nik und Mitarbeiterführung« gemäß 
Abs. 1 Z 2 lit. a und b umfassen jeweils 
nach Wahl der Prüfungskandidatin 
oder des Prüfungskandidaten 
den Lehrstoff von höchstens drei 
Pflichtgegenständen, die in einem 
Gesamtausmaß von mindestens 
80 Unterrichtseinheiten unterrichtet 
wurden und nicht Gegenstand des Prü-
fungsgebietes gemäß Abs. 2 sind.

Abschlussarbeit

Klausuprüfung

Mündliche Prüfung 

 Abschlussprüfung an Meister-, Werkmeister- und Bauhandwerkerschulen
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§ 8 PrO
 
(1) Die Themenfestlegung hat im 
Einvernehmen zwischen der Betreuerin 
oder dem Betreuer der abschließenden 
Arbeit, die oder der über die erforder-
liche berufliche oder außerberufliche 
(informelle) Sach- und Fachkompetenz 
zu verfügen hat, und der Prüfungskan-
didatin oder dem Prüfungskandidaten 
spätestens in den ersten drei Wochen 
der letzten Schulstufe zu erfolgen. 
Nach Möglichkeit sollen Themen für 
bis zu fünf Prüfungskandidatinnen und 
Prüfungskandidaten einem überge-
ordneten komplexen Aufgabenbereich 
oder Projekt zuordenbar sein, wobei die 
Eigenständigkeit der Bearbeitung der 
einzelnen Themen dadurch nicht beein-
trächtigt werden darf.

(2) Das festgelegte Thema ist der zu-
ständigen Schulbehörde zur Zustimmung 
vorzulegen. Die zuständige Schulbe-
hörde hat bis spätestens sechs Wochen 
nach Beginn der letzten Schulstufe 
die Zustimmung zu erteilen oder unter 
gleichzeitiger Setzung einer Nachfrist 
die Vorlage eines neuen Themas zu 
verlangen.

(3) Im Falle der Nichtbeurteilung oder der 
negativen Beurteilung des Prüfungsge-
bietes »Diplomarbeit« oder des Prüfungs-
gebietes "Abschlussarbeit" durch die 
Prüfungskommission ist innerhalb von 
längstens vier Wochen ein neues Thema 
im Sinne des Abs. 1 festzulegen. Die 
zuständige Schulbehörde hat dem Thema 
innerhalb einer Woche zuzustimmen oder 
unter Setzung einer Nachfrist die Vorlage 
eines neuen Themas zu verlangen.

(4) Die schriftliche Arbeit kann im 
Einvernehmen mit der Prüferin oder dem 
Prüfer auch in einer von der Prüfungs-
kandidatin oder vom Prüfungskandida-
ten besuchten lebenden Fremdsprache 
abgefasst werden.

(5) Im Rahmen der schriftlichen Arbeit 
ist ein Abstract zu erstellen, in welchem 
das Thema, die Fragestellung, die Pro-
blemformulierung und die wesentlichen 
Ergebnisse schlüssig darzulegen sind. 
Der Abstract ist in deutscher Sprache 
sowie in einer besuchten lebenden 
Fremdsprache abzufassen.

Festlegung der Aufgabenstellungen

Themenfestlegung, Inhalt und  
Umfang der Diplomarbeit 
bzw. Abschlussarbeit
Die Themenfestlegung für die Diplomar-
beit hat sowohl vom allgemeinen 
Bildungsziel der höheren Lehranstalten 
als auch von den Kompetenzen auszu-
gehen, die im fachbezogenen Qualifi-
kationsprofil des jeweiligen Lehrplanes 
beschriebenen werden.
Die Anforderungen der Stufe 5 des Euro-
päischen Qualifikationsrahmens (EQR) 
beschreiben »Kompetenz« im Sinne der 
Übernahme von Verantwortung und 
Selbstständigkeit. Es wird daher empfoh-
len, komplexe Aufgabenstellungen zu 
entwickeln, die jedenfalls die Kooperati-
on mehrerer Kandidaten/Kandidatinnen 
erfordern.
Themenfestlegung, Inhalt und Umfang 
der Abschlussarbeit Die Themenfestle-
gung für die Abschlussarbeit hat sowohl 
vom allgemeinen Bildungsziel der 
Fachschulen bzw. Meister-, Werkmeister- 
oder Bauhandwerkerschulen als auch 
von den Kompetenzen auszugehen, die 
im fachbezogenen Qualifikationsprofil 
des jeweiligen Lehrplanes beschriebenen 
werden. Die Anforderungen des Euro-
päischen Qualifikationsrahmens (EQR) 
beschreiben »Kompetenz« im Sinne der 
Übernahme von Verantwortung und 
Selbstständigkeit. Es wird daher empfoh-
len, komplexe Aufgabenstellungen zu 
entwickeln, die jedenfalls die Kooperati-
on mehrerer Kandidaten/Kandidatinnen 
erfordern. 

Unter »Abstract« im Sinne des 
§ 8 Abs. 5 PrO ist eine Zusammenfas-
sung sowohl in deutscher als auch in 
englischer Sprache zu verstehen.

§ 37 SchUG

(2) Die Aufgabenstellungen sind wie 
folgt zu bestimmen:
 [1. …]
 2. für die abschließende Arbeit 
gemäß § 34 Abs. 3 Z 1 durch den Prüfer 
im Einvernehmen mit dem Prüfungs-
kandidaten und mit Zustimmung der 
zuständigen Schulbehörde. […]

Aufgabenstellungen
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§ 37 Abs. 2 SchUG

 3. für die Prüfungsgebiete Deutsch 
[…], (Lebende) Fremdsprache (Englisch, 
Französisch, Spanisch, Italienisch, Latein, 
Griechisch; in weiteren Sprachen nach 
Maßgabe einer Verordnung des zustän-
digen Bundesministers) und (angewand-
te) Mathematik (unter Berücksichtigung 
der jeweiligen lehrplanmäßigen Anforde-
rungen) der Klausurprüfung (Klausurar-
beiten und mündliche Kompensations-
prüfungen) an höheren Schulen durch 
den zuständigen Bundesminister, für die 
übrigen Prüfungsgebiete der Klausur-
prüfung (Klausurarbeiten und mündliche 
Kompensationsprüfung) an mittleren 
und höheren Schulen auf Vorschlag des 
Prüfers durch die zuständige Schulbe-
hörde und …

§ 13 PrO
 
(1) Die Aufgabenstellungen für stan-
dardisierte Prüfungsgebiete sowie die 
korrespondierenden Korrektur- und Be-
urteilungsanleitungen sind an eine oder 
mehrere von der Schulleiterin oder vom 
Schulleiter namhaft zu machende Person 
oder Personen elektronisch zu übermit-
teln oder physisch zu übergeben. Die 
Übermittlung oder die Übergabe haben 
in einer die Geheimhaltung gewähr-
leistenden Weise möglichst zeitnah zur 
Prüfung und dennoch so zeitgerecht zu 
erfolgen, dass für die Durchführung not-
wendige Vorkehrungen getroffen werden 
können. Die Aufgabenstellungen sind 
sodann in der Schule bis unmittelbar vor 
Beginn der betreffenden Klausurarbeit 
in einer die Geheimhaltung gewähr-
leistenden Weise aufzubewahren. Die 
Korrektur- und Beurteilungsanleitungen 
sind bis zum Ende der betreffenden 
Klausurarbeit in einer die Geheimhaltung 
gewährleistenden Weise aufzubewah-
ren und sodann der Prüferin oder dem 
Prüfer auszuhändigen.

(2) Die Aufgabenstellungen haben 
in den Prüfungsgebieten »Lebende 
Fremdsprache« und »Angewandte Ma-
thematik« nach Maßgabe der nachste-
henden Bestimmungen über Inhalt und 
Umfang der Prüfungsgebiete auf die 
unterschiedlichen Anforderungen des 
Lehrplanes Bedacht zu nehmen. In den 
Prüfungsgebieten gemäß § 12 Abs. 1 
Z 2 sind die Aufgabenstellungen in der 
betreffenden Fremdsprache abzufassen.

§ 15 PrO

(1) Im Rahmen der Klausurarbeit in den 
Prüfungsgebieten »Deutsch« [und …] 
ist den Prüfungskandidatinnen und Prü-
fungskandidaten eine Aufgabenstellung 
mit drei Aufgaben, von denen eine Auf-
gabe eine literarische Themenstellung 
zu beinhalten hat, in der betreffenden 
Sprache schriftlich vorzulegen. Eine der 
Aufgaben ist zu wählen und vollständig 
zu bearbeiten. Jede der drei Aufgaben 
ist in zwei voneinander unabhängige 
schriftlich zu bearbeitende Teilaufgaben 
zu unterteilen.

Aufgabenstellungen der  
standardisierten Prüfungsgebiete
an höheren Schulen

Inhalt und Umfang  
der Klausurarbeit im  
Prüfungsgebiet »Deutsch«
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Beide Teilaufgaben haben die Kom-
petenzbereiche »Inhaltsdimension«, 
»Textstruktur«, »Stil und Ausdruck« 
sowie »normative Sprachrichtigkeit« zu 
betreffen.

(2) Der Arbeitsumfang der beiden 
Teilaufgaben hat zirka 900 Wörter (im 
Prüfungsgebiet »Deutsch«) {…] und die 
Arbeitszeit hat 300 Minuten zu betragen.

(3) Die Verwendung eines (elektroni-
schen) Wörterbuches ist zulässig. Der 
Einsatz von Lexika oder elektronischen 
Informationsmedien ist nicht zulässig.

§ 16 PrO

(1) Im Rahmen der Klausurarbeit im 
Prüfungsgebiet »Lebende Fremdspra-
che« ist den Prüfungskandidatinnen und 
Prüfungskandidaten eine Aufgabenstel-
lung mit drei voneinander unabhängigen 
Aufgabenbereichen in der betreffenden 
Sprache schriftlich vorzulegen, wobei 
Hörtexte zwei Mal abzuspielen sind. Die 
Aufgabenbereiche, die in voneinander 
unabhängige Aufgaben gegliedert sein 
können, haben die rezeptiven Kompe-
tenzen »Lese- und Hörverstehen« sowie 
die produktive Kompetenz »Schreiben« 
zu betreffen. Der Aufgabenbereich 
»Schreiben« ist in mindestens zwei 
voneinander unabhängige schriftlich zu 
bearbeitende Teilaufgaben zu untertei-
len. Die Aufgabenbereiche sind in der 
genannten Reihenfolge in zeitlicher 
Abfolge voneinander getrennt vorzule-
gen und zu bearbeiten.
(2) Die Aufgabenstellungen sind gemäß 
den lehrplanmäßigen Anforderungen zu 
erstellen. Die Arbeitszeit hat 300 Minu-
ten zu betragen, wobei 60 Minuten auf 
den Aufgabenbereich »Leseverstehen«, 
40 bis 45 Minuten auf den Aufgaben-
bereich »Hörverstehen« und 195 bis 
200 Minuten auf den Aufgabenbereich 
»Schreibkompetenz« zu entfallen haben.
(3) In den Aufgabenbereichen »Lese-
verstehen« und »Hörverstehen« ist die 
Verwendung von Hilfsmitteln nicht 
zulässig. Im Aufgabenbereich »Schreib-
kompetenz« (berufsspezifischer Teil) ist 
die Verwendung eines (elektronischen) 
Wörterbuches zulässig, der Einsatz 
von Lexika oder elektronischen 
Informationsmedien ist nicht zulässig.

Inhalt und Umfang  
der Klausurarbeit im Prüfungsgebiet  
»Lebende Fremdsprache«
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§ 17 PrO

(1) Im Rahmen der Klausurarbeit im 
Prüfungsgebiet »Angewandte Mathe-
matik« ist den Prüfungskandidatinnen 
und Prüfungskandidaten eine Aufgaben-
stellung mit zwei voneinander unab-
hängigen Aufgabenbereichen schriftlich 
vorzulegen. Ein Aufgabenbereich hat 
mehrere voneinander unabhängige 
Aufgaben in den wesentlichen Lehrplan-
bereichen »Modellbilden«, »Operieren«, 
»Interpretieren« und »Argumentieren« 
zu betreffen (Grundkompetenzen). Der 
zweite Aufgabenbereich hat vonein-
ander unabhängige Aufgaben, die in 
Teilaufgaben gegliedert sein können, mit 
kontextbezogenen Problemstellungen 
der Schulart, der Fachrichtung oder des 
Ausbildungszweiges und deren weiter-
gehenden Reflexionen zu beinhalten 
(fachliche Vertiefung).

(2) Die Arbeitszeit für die Aufgaben-
bereiche »Grundkompetenzen« und 
»fachliche Vertiefung« hat 270 Minuten 
zu betragen.

(3) Bei der Bearbeitung beider Auf-
gabenbereiche sind der Einsatz von 
herkömmlichen Schreibgeräten, Blei-
stiften, Lineal, Geo-Dreieck und Zirkel 
sowie die Verwendung von approbierten 
Formelsammlungen und elektronischen 
Hilfsmitteln zulässig. Die Minimalanfor-
derungen an elektronische Hilfsmittel 
sind grundlegende Funktionen zur 
Darstellung von Funktionsgrafen, zum 
numerischen Lösen von Gleichungen 
und Gleichungssystemen, zur Matrizen-
rechnung, zur numerischen Integration 
sowie zur Unterstützung bei Methoden 
und Verfahren in der Stochastik.

§ 14 PrO

(1) Für die nicht standardisierten 
Prüfungsgebiete der Klausurprüfung 
haben die Prüferinnen und Prüfer eine 
Aufgabenstellung, die mindestens zwei 
voneinander unabhängige Aufgaben zu 
enthalten hat, auszuarbeiten und der 
zuständigen Schulbehörde als Vorschlag 
im Dienstweg zu übermitteln.

Inhalt und Umfang  
der Klausurarbeit im Prüfungsgebiet 
»Angewandte Mathematik«

Aufgabenstellungen 
der nicht standardisierten 
Prüfungsgebiete
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Bei anderen als nur schriftlichen 
Klausurarbeiten kann die Aufgaben-
stellung oder können unterschiedliche 
Aufgabenstellungen an Gruppen von 
Prüfungskandidatinnen und Prüfungs-
kandidaten vergeben werden; diese 
Aufgabenstellung oder Aufgabenstel-
lungen können in Arbeitsabschnitte mit 
getrennten Aufgaben (Teilaufgaben) 
gegliedert sein, wobei für die einzelnen 
Arbeitsabschnitte Arbeitszeiten fest-
gelegt werden können. Jede vorge-
schlagene Aufgabenstellung (Aufgabe, 
Teilaufgabe) hat einen eindeutigen 
Arbeitsauftrag zu enthalten. Sie darf im 
Unterricht nicht so weit vorbereitet wor-
den sein, dass ihre Bearbeitung keine 
selbstständige Leistung erfordert. 
In den Prüfungsgebieten gemäß 
§ 12 Abs. 1 Z 2 sind die Aufgabenstel-
lungen in der betreffenden Fremdspra-
che abzufassen.

(2) Dem Vorschlag gemäß Abs. 1 sind 
die für die Bearbeitung zur Verfügung 
zu stellenden Hilfen und Hilfsmittel 
oder ein Hinweis auf deren erlaubte 
Verwendung bei der Prüfung anzuschlie-
ßen. Dabei dürfen nur solche Hilfen 
oder Hilfsmittel zum Einsatz kommen, 
die im Unterricht gebraucht wurden 
und die keine Beeinträchtigung der 
Eigenständigkeit in der Erfüllung der 
Aufgaben darstellen. Dem Vorschlag sind 
darüber hinaus allfällige Texte, Überset-
zungen, Beantwortungsdispositionen, 
Zusammenfassungen von Hörtexten, 
Ausarbeitungen usw. sowie die für die 
einzelnen Beurteilungsstufen relevanten 
Anforderungen und Erwartungen in der 
Bearbeitung und Lösung der Aufgaben 
anzuschließen.

(3) Bei mangelnder Eignung der vorge-
schlagenen Aufgabenstellung oder der 
vorgesehenen Hilfen oder Hilfsmittel hat 
die zuständige Schulbehörde die Vorlage 
eines neuen Vorschlages oder einer 
Ergänzung des Vorschlages einzuholen. 
Die festgesetzte Aufgabenstellung ist 
der Schulleiterin oder dem Schulleiter 
unter Gewährleistung der Geheimhal-
tung bekannt zu geben. Nach Einlangen 
sind sie von der Schulleiterin oder vom 
Schulleiter bis zur Prüfung auf eine die 
Geheimhaltung gewährleistende Weise 
aufzubewahren.
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§ 37 Abs. 2 SchUG

 4. für die einzelnen Prüfungs-
gebiete der mündlichen Prüfung sind 
durch (Fach)lehrerkonferenzen Themen-
bereiche zu erstellen.
Der Prüfungskandidat hat zwei der The-
menbereiche zu wählen, wobei zu ge-
währleisten ist, dass ihm nicht bekannt 
ist, welche Themenbereiche er gewählt 
hat. Diese beiden Themenbereiche 
sind dem Prüfungskandidaten sodann 
vorzulegen, der in weiterer Folge sich für 
einen dieser Bereiche zu entscheiden hat, 
aus dem ihm vom Prüfer oder von den 
Prüfern eine Aufgabenstellung vorzule-
gen ist.

§ 21 PrO

(1) Die Schulleiterin oder der Schul-
leiter hat für jedes Prüfungsgebiet der 
mündlichen Prüfung die jeweiligen Fach-
lehrerinnen und -lehrer und erforderli-
chenfalls weitere fachkundige Lehre-
rinnen und Lehrer zu einer Konferenz 
einzuberufen. Diese Lehrerinnen- und 
Lehrerkonferenz hat für jede Abschluss-
klasse oder -gruppe für jedes Prüfungs-
gebiet der mündlichen Prüfung eine im 
Hinblick auf den betreffenden Unter-
richtsgegenstand oder die betreffenden 
Unterrichtsgegenstände, die lehrplan-
mäßig vorgesehenen Wochenstunden 
und die Lernjahre angemessene Anzahl 
an Themenbereichen festzulegen und bis 
spätestens Ende November der letzten 
Schulstufe gemäß § 79 des Schulunter-
richtsgesetzes kund zu machen.

(2) Die Vorlage aller Themenbereiche 
zur Ziehung von zwei Themenbereichen 
durch die Prüfungskandidatin oder 
den Prüfungskandidaten hat durch die 
Vorsitzende oder den Vorsitzenden der 
Prüfungskommission so zu erfolgen, 
dass der Prüfungskandidatin oder dem 
Prüfungskandidaten bei der Ziehung 
nicht bekannt ist, welche beiden 
Themenbereiche sie oder er zieht. Einer 
der beiden gezogenen Themenbereiche 
ist von der Prüfungskandidatin oder vom 
Prüfungskandidaten für die mündliche 
Teilprüfung zu wählen.

§ 22 PrO

(1) Im Rahmen der mündlichen Teilprü-
fung ist jeder Prüfungskandidatin und 
jedem Prüfungskandidaten im gewähl-
ten Themenbereich eine kompeten-
zorientierte, von einer Problemstellung 
ausgehende Aufgabenstellung schriftlich 
vorzulegen. An höheren Schulen kann 
die Aufgabenstellung in voneinander 
unabhängige Aufgaben mit Anforderun-
gen in den Bereichen der Reproduktions- 
und Transferleistungen sowie der Refle-
xion und Problemlösung gegliedert sein. 
Gleichzeitig mit der Aufgabenstellung ist 
erforderlichenfalls begleitendes Material 
beizustellen und sind die allenfalls zur 
Bearbeitung der Aufgaben erforderlichen 
Hilfsmittel vorzulegen.

Themenbereiche der  
mündlichen Teilprüfungen

kompetenzorientierte 
Aufgabenstellungen der mündlichen  
Teilprüfungen



→ Rechtsquellen und Erläuterungen 26

SchuG ErläuterungenPrO

Aufgabenstellungen

§ 37 SchUG 
(4) Während der Erstellung der abschlie-
ßenden Arbeit gemäß § 34 Abs. 3 Z 1 
ist der Prüfungskandidat in der letzten 
Schulstufe kontinuierlich vom Prüfer zu 
betreuen, wobei auf die Selbständigkeit 
der Leistungen des Prüfungskandidaten 
zu achten ist.

§ 9 PrO
(1) Die schriftliche Arbeit (einschließlich 
allfälliger praktischer und/oder grafi-
scher Arbeiten) ist als selbstständige 
Arbeit außerhalb der Unterrichtszeit zu 
bearbeiten und anzufertigen, wobei Er-
gebnisse des Unterrichts mit einbezogen 
werden dürfen. In der letzten Schulstufe 
hat eine kontinuierliche Betreuung zu 
erfolgen, die unter Beobachtung des 
Arbeitsfortschrittes vorzunehmen ist. 
Die Betreuung umfasst die Bereiche 
Aufbau der Arbeit, Arbeitsmethodik, 
Selbstorganisation, Zeitplan, Struktur 
und Schwerpunktsetzung der Arbeit, 
organisatorische Belange sowie die 
Anforderungen im Hinblick auf die 
Präsentation und Diskussion, wobei die 
Selbstständigkeit der Leistungen nicht 
beeinträchtigt werden darf.

Durchführung 
der abschließenden Arbeit

Betreuung

Selbstständigkeit der Leistungen

genereller Gesetzesauftrag 
für die Gestaltung von Prüfungen

Prüfungsdurchführung

§ 37 SchUG
(3) Die Prüfung ist so zu gestalten, dass 
der Prüfungskandidat bei der Lösung 
der Aufgaben seine Kenntnisse des Prü-
fungsgebietes, seine Einsicht in die Zu-
sammenhänge zwischen verschiedenen 
Sachgebieten sowie seine Eigenständig-
keit im Denken und in der Anwendung 
des Lehrstoffes nachweisen kann. Die 
Aufgabenstellung der abschließenden 
Arbeit gemäß § 34 Abs. 3 Z 1 ist darüber 
hinaus unter Beachtung des Bildungs-
zieles der jeweiligen Schulart (Schulform, 
Fachrichtung) so zu gestalten, dass 
der Prüfungskandidat umfangreiche 
Kenntnisse und die Beherrschung von 
dem jeweiligen Prüfungsgebiet oder der 
jeweiligen Fachdisziplin angemessenen 
Methoden sowie seine Selbständigkeit 
bei der Aufgabenbewältigung und seine 
Fähigkeit in der Kommunikation und 
Fachdiskussion im Rahmen der Präsenta-
tion und Diskussion unter Beweis stellen 
kann.

(2) In den Prüfungsgebieten »Deutsch« 
[und …] haben die Aufgabenstellungen 
von einem Text auszugehen.
(3) In den fremdsprachigen Prüfungsge-
bieten haben die Aufgabenstellungen je 
eine monologische und eine dialogische 
Aufgabe zu enthalten.
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(2) Die Erstellung der Arbeit ist in einem 
von der Prüfungskandidatin oder vom 
Prüfungskandidaten zu erstellenden Be-
gleitprotokoll zu dokumentieren, welches 
jedenfalls den Arbeitsablauf sowie die 
verwendeten Hilfsmittel und Hilfestellun-
gen anzuführen hat. Das Begleitprotokoll 
ist der schriftlichen Arbeit beizulegen.

(3) Im Rahmen der Betreuung sind von 
der Prüferin oder vom Prüfer die für die 
Dokumentation der Arbeit erforderlichen 
Aufzeichnungen, insbesondere Vermerke 
über die Durchführung von Gesprächen 
im Zuge der Betreuung der Arbeit, zu 
führen. Die Aufzeichnungen sind dem 
Prüfungsprotokoll anzuschließen.
(4) Die Dauer der Präsentation und der 
Diskussion hat höchstens 15 Minuten 
pro Prüfungskandidatin und Prüfungs-
kandidat zu betragen.

§ 18 PrO

(1) Die Schulleiterin oder der Schul-
leiter hat die für die ordnungsgemäße 
Durchführung der Klausurarbeiten 
notwendigen Vorkehrungen zu treffen. 
Im Rahmen der Aufsichtsführung sind 
insbesondere auch Maßnahmen gegen 
die Verwendung unerlaubter Hilfsmittel 
zu setzen. Prüfungskandidatinnen und 
Prüfungskandidaten, die den ordnungs-
gemäßen Ablauf der Prüfung stören und 
Anordnungen der aufsichtsführenden 
Person nicht Folge leisten, sind von 
der (weiteren) Ablegung der Prüfung 
auszuschließen.

(2) Der genaue Zeitpunkt von Klausurar-
beiten ist den Prüfungskandidatinnen und 
Prüfungskandidaten spätestens eine Wo-
che vor deren Beginn bekannt zu geben.

(3) Klausurarbeiten im Prüfungsgebiet 
»Lebende Fremdsprache« gemäß 
§ 12 Abs. 1 Z 2 an höheren Schulen [...] 
sind in der betreffenden Fremdsprache 
abzulegen. Darüber hinaus können im 
Einvernehmen zwischen der Prüferin 
oder dem Prüfer sowie der Prüfungs-
kandidatin oder dem Prüfungskandida-
ten Klausurarbeiten in anderen, nicht 
standardisierten Prüfungsgebieten zur 
Gänze oder in wesentlichen Teilen in 
einer besuchten lebenden Fremdsprache 
abgelegt werden; 

Begleitprotokoll 
des Kandidaten/der Kandidatin

Betreuungsprotokoll

Präsentation und Diskussion
(ist öffentlich)

Durchführung der Klausurprüfung

Terminbekanntgabe
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in diesem Fall haben mangelnde Kennt-
nisse in der lebenden Fremdsprache bei 
der Beurteilung der Leistungen außer 
Betracht zu bleiben und ist die Verwen-
dung der lebenden Fremdsprache (ohne 
Beurteilungsrelevanz) im Zeugnis über 
die abschließende Prüfung beim betref-
fenden Prüfungsgebiet zu vermerken.

(4) Sofern eine Teilbeurteilung der 
Klausurprüfung mit »Nicht genügend« 
festgesetzt wird, ist diese Entschei-
dung der Prüfungskandidatin und dem 
Prüfungskandidaten frühestmöglich, 
spätestens jedoch eine Woche vor dem 
festgesetzten Termin für die mündliche 
Kompensationsprüfung nachweislich 
bekannt zu geben.

(5) Über den Verlauf der Prüfung ist von 
der aufsichtsführenden Person ein Pro-
tokoll zu führen, in welchem jedenfalls 
der Beginn und das Ende der Prüfung, 
Abwesenheiten vom Prüfungsraum, die 
Zeitpunkte der Abgabe der Arbeiten und 
allfällige besondere Vorkommnisse zu 
verzeichnen sind.

§ 19 PrO

(1) Im Falle der negativen Beurteilung 
von schriftlichen Klausurarbeiten durch 
die Prüfungskommission kann die Prü-
fungskandidatin oder der Prüfungskan-
didat bis spätestens drei Tage nach der 
Bekanntgabe der negativen Beurteilung 
beantragen, eine mündliche Kompensa-
tionsprüfung abzulegen.

(2) Für die Aufgabenstellungen gelten 
die Bestimmungen der Klausurprüfung 
gemäß §§ 13 und 14 sinngemäß.

(3) Für die Durchführung gilt 
§ 23 Abs. 2, 3 und 4 mit der Maßgabe, 
dass zur Vorbereitung eine angemessene, 
mindestens 30 Minuten umfassende 
Frist einzuräumen ist und die Prüfungs-
dauer 25 Minuten nicht überschreiten 
darf.

Verständigungspflicht

Protokollführung

mündliche Kompensationsprüfung

Achtung:
mündliche Kompensationsprüfungen 
sind nicht öffentlich.
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§ 23 PrO
(1) In der unterrichtsfreien Zeit vor dem 
Prüfungstermin der mündlichen Prüfung 
gemäß § 36 Abs. 2 Z 2 des Schulun-
terrichtsgesetzes sowie außerhalb des 
lehrplanmäßigen Unterrichts vor dem 
Prüfungstermin der mündlichen Prüfung 
gemäß § 36 Abs. 2 Z 3 lit. a in Verbin-
dung mit § 36 Abs. 3 des Schulunter-
richtsgesetzes können für erstmalig zur 
Hauptprüfung antretende Prüfungs-
kandidatinnen und Prüfungskandidaten 
Arbeitsgruppen zur Vorbereitung auf 
die mündliche Prüfung eingerichtet 
werden. Dies gilt nicht für vorgezogene 
Teilprüfungen auf der Grundlage des 
§ 23b des Schulunterrichtsgesetzes. Die 
Vorbereitung in den Arbeitsgruppen 
hat bis zu vier Unterrichtseinheiten pro 
Prüfungsgebiet zu umfassen. In den 
Arbeitsgruppen sind die prüfungsrele-
vanten Kompetenzanforderungen im 
jeweiligen Prüfungsgebiet zu behandeln, 
Prüfungssituationen zu analysieren und 
lerntechnische Hinweise zur Bewälti-
gung der Lerninhalte zu geben.
(2) Die Schulleiterin oder der Schulleiter 
hat die für die ordnungsgemäße Durch-
führung der mündlichen Prüfung not-
wendigen Vorkehrungen zu treffen. Über 
den Verlauf der mündlichen Prüfung ist 
ein Prüfungsprotokoll zu führen.
(3) Die oder der Vorsitzende hat für 
einen rechtskonformen Ablauf der 
Prüfung zu sorgen.
(4) Zur Vorbereitung auf jede mündli-
che Teilprüfung ist eine im Hinblick auf 
das Prüfungsgebiet und die Aufga-
benstellung angemessene Frist von 
mindestens 20 Minuten einzuräumen. 
Für jede mündliche Teilprüfung ist nicht 
mehr Zeit zu verwenden, als für die 
Gewinnung einer sicheren Beurteilung 
erforderlich ist. Die Prüfungsdauer darf 
dabei zehn Minuten nicht unterschreiten 
und 20 Minuten nicht überschreiten.
(5) Im Einvernehmen zwischen Prüferin 
und Prüfer sowie Prüfungskandidatin 
und Prüfungskandidat können münd-
liche Teilprüfungen, ausgenommen in 
sprachlichen Prüfungsgebieten, zur 
Gänze oder in wesentlichen Teilen in 
einer besuchten lebenden Fremdsprache 
abgehalten werden; in diesem Fall haben 
mangelnde Kenntnisse in der lebenden 
Fremdsprache bei der Beurteilung der 
Leistungen außer Betracht zu bleiben 
und ist die Verwendung der lebenden 
Fremdsprache (ohne Beurteilungsrele-
vanz) im Zeugnis über die abschließende 
Prüfung beim betreffenden Prüfungsge-
biet zu vermerken.

Durchführung
der mündlichen Prüfung

Vorbereitungszeit

Prüfungsdauer (mündliche Prüfung)

Fachprüfungen 
in der lebenden Fremdsprache

Achtung:
Der Vermerk über die Verwendung der 
lebenden Fremdsprache im Prüfungsge-
biet "Diplomarbeit" ist nur dann zulässig, 
wenn
1. der schriftliche Teil der Diplomarbeit 
vollständig in der betreffenden Fremd-
sprache verfasst wurde UND
2. die Präsentation und Diskussion in der 
betreffenden Fremdsprache abgehalten 
wurde.

§ 37 SchUG
(5) Die mündliche Prüfung sowie die 
Präsentation und Diskussion im Rahmen 
der abschließenden Arbeit sind öffent-
lich vor der jeweiligen Prüfungskom-
mission abzuhalten. Dem Vorsitzenden 
obliegt die Leitung der Prüfung. Der 
Schulleiter hat einen Schriftführer mit 
der Anfertigung eines Prüfungsproto-
kolls zu betrauen.
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§ 38 SchUG
[(1) …]
(2) Die Leistungen des Prüfungskandidaten 
bei der abschließenden Arbeit gemäß 
§ 34 Abs. 3 Z 1 (einschließlich der 
Präsentation und Diskussion) sind auf 
Grund eines begründeten Antrages des 
Prüfers der abschließenden Arbeit von der 
jeweiligen Prüfungskommission der Haupt-
prüfung (§ 35 Abs. 2 und 3) zu beurteilen 
(Beurteilung der abschließenden Arbeit).

(3) Die Leistungen des Prüfungskandida-
ten bei den einzelnen Klausurarbeiten im 
Rahmen der Klausurprüfung sind auf Grund 
von begründeten Anträgen der Prüfer der 
Klausurarbeiten von der jeweiligen Prü-
fungskommission der Hauptprüfung 
(§ 35 Abs. 2 und 3) zu beurteilen, wobei 
eine positive Beurteilung einer Klausurarbeit 
jedenfalls als Beurteilung im Prüfungsge-
biet der Klausurprüfung gilt.Eine negative 
Beurteilung einer Klausurarbeit gilt dann als 
Beurteilung im Prüfungsgebiet, wenn der 
Prüfungskandidat nicht im selben Prüfungs-
termin eine zusätzliche mündliche Kompen-
sationsprüfung ablegt (Beurteilungen der 
Prüfungsgebiete der Klausurprüfung). Bei 
standardisierten Prüfungsgebieten der Klau-
surprüfung gemäß § 37 Abs. 2 Z 3, deren 
Aufgabenstellungen durch den zuständigen 
Bundesminister bestimmt werden, haben 
die Beurteilungsanträge der Prüfer sowie 
die Beurteilung durch die Prüfungskommis-
sion nach Maßgabe von zentralen 
Korrektur- und Beurteilungsanleitungen des 
zuständigen Bundesministers zu erfolgen.

(4) Die Leistungen der Prüfungskandida-
tin oder des Prüfungskandidaten bei den 
einzelnen Prüfungsgebieten der mündli-
chen Prüfung der Hauptprüfung sowie von 
mündlichen Kompensationsprüfungen der 
Klausurprüfung sind auf Grund von be-
gründeten einvernehmlichen Anträgen der 
Prüfer oder Prüferinnen bzw. der Prüfer oder 
Prüferinnen und Beisitzer oder Beisitzerin-
nen von der jeweiligen Prüfungskommission 
der Hauptprüfung (§ 35 Abs. 2 und 3) zu 
beurteilen (Beurteilungen der Prüfungs-
gebiete der mündlichen Prüfung bzw. von 
mündlichen Kompensationsprüfungen). 
Bei mündlichen Kompensationsprüfungen 
zu standardisierten Prüfungsgebieten der 
Klausurprüfung gemäß 
§ 37 Abs. 2 Z 3, deren Aufgabenstellungen 
durch das zuständige Regierungsmitglied 
bestimmt werden, haben die Beurteilungs-

»Diplomarbeitskonferenz«

»Klausurkonferenz«

»Schlusskonferenz«

Leistungsbeurteilung
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Leistungsbeurteilung

anträge der Prüfer oder Prüferinnen bzw. 
der Prüfer oder Prüferinnen und Beisitzer 
oder Beisitzerinnen sowie die Beurteilung 
durch die Prüfungskommission nach 
Maßgabe von zentralen Korrektur- und 
Beurteilungsanleitungen des zuständigen 
Regierungsmitglieds zu erfolgen.

(5) […] Sofern im Rahmen der Klausur-
prüfung bei negativer Beurteilung einer 
Klausurarbeit eine zusätzliche mündliche 
Kompensationsprüfung abgelegt wurde, 
hat die Prüfungskommission der Haupt-
prüfung auf Grund der Teilbeurteilung 
der Klausurarbeit mit »Nicht genügend« 
und der Teilbeurteilung der mündlichen 
Kompensationsprüfung die Beurteilung 
der Leistungen des Prüfungskandidaten 
im betreffenden Prüfungsgebiet mit 
»Befriedigend«, »Genügend« oder 
»Nicht genügend« festzusetzen.
(6) Die Beurteilungen gemäß 
Abs. 1 bis 5 haben unter Anwendung des 
§ 18 Abs. 2 bis 4 und 6 unter 
Ausschluss der Öffentlichkeit zu erfolgen. 
Auf Grund der gemäß Abs. 1 bis 5 festge-
setzten Beurteilungen der Leistungen in 
den Prüfungsgebieten […] der Hauptprü-
fung hat der Vorsitzende der Prüfungs-
kommissionen der Hauptprüfung über die 
Gesamtbeurteilung der abschließenden 
Prüfung zu entscheiden. 

Die abschließende Prüfung ist
 1. »mit ausgezeichnetem Erfolg 
bestanden«, wenn mindestens die Hälfte 
der Prüfungsgebiete mit »Sehr gut« und 
die übrigen Prüfungsgebiete mit »Gut« 
beurteilt werden; Beurteilungen mit 
»Befriedigend« hindern diese Feststellung 
nicht, wenn dafür mindestens gleich viele 
Beurteilungen mit »Sehr gut« über die 
Hälfte der Prüfungsgebiete hinaus 
vorliegen;
 2. »mit gutem Erfolg bestanden«, 
wenn keines der Prüfungsgebiete schlech-
ter als mit »Befriedigend« beurteilt wird 
und im Übrigen mindestens gleich viele 
Prüfungsgebiete mit »Sehr gut« wie mit 
»Befriedigend« beurteilt werden;
 3. »bestanden«, wenn kein 
Prüfungsgebiet mit »Nicht genügend« 
beurteilt wird und die Voraussetzungen 
nach Z 1 und 2 nicht gegeben sind;
 4. „nicht bestanden“, wenn die 
Leistungen in einem oder mehreren 
Prüfungsgebieten nicht oder mit „Nicht 
genügend“ beurteilt werden.

Beurteilung der Klausurprüfung 
im Falle der Ablegung einer 
Kompensationsprüfung

Festsetzung der Gesamtbeurtei-
lung durch den Vorsitzenden/die 
Vorsitzende

»mit ausgezeichnetem Erfolg  
bestanden«

»mit gutem Erfolg bestanden«

»bestanden«

»nicht bestanden«
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Prüfungszeugnisse

§ 39 SchUG

(1) Die Leistungen des Prüfungs-
kandidaten […] auf Antrag des Schülers 
auch bei vorgezogenen  Teilprüfun gen 
der Hauptprüfung sowie bei der 
abschließenden Arbeit sind in einem 
Zeugnis […] über die vorgezogene 
Teilprüfung der Hauptprüfung bzw. über 
die abschließende Arbeit zu beurkunden. 
Die Gesamtbeurteilung der Leistungen 
des Prüfungskandidaten ist in einem 
Zeugnis über die abschließende Prüfung 
zu beurkunden.

(2) Das Zeugnis über die abschließende 
Prüfung gemäß Abs. 1 letzter Satz hat 
insbesondere zu enthalten:
 1. die Bezeichnung der Schule 
(Schulart, Schulform, Fachrichtung);
 2. die Personalien des Prüfungskan-
didaten;
 3. die Bezeichnung des Lehrplanes, 
nach dem unterrichtet wurde;
 4. die Themenstellung der abschlie-
ßenden Arbeit gemäß § 34 Abs. 3 Z 1;
 5. die Beurteilung der Leistungen 
in den einzelnen Prüfungsgebieten […] 
der Hauptprüfung;
 6. bei der Hauptprüfung die 
Gesamtbeurteilung der Leistungen 
gemäß § 38 Abs. 6;
 7. allenfalls die Entscheidung über 
die Zulässigkeit einer Wiederholung von 
Teilprüfungen (§ 40);
 8. allenfalls Vermerke über durch 
den Schulbesuch erworbene Berech-
tigungen (auch im Hinblick auf die 
EU-rechtliche Anerkennung von Diplo-
men und beruflichen Befähigungsnach-
weisen);
 9. Ort und Datum der Ausstel-
lung, Unterschrift des Vorsitzenden der 
Prüfungskommission, des Schulleiters 
oder des Abteilungsvorstandes sowie des 
Klassenvorstandes bzw. des Jahrgangs-
vorstandes, Rundsiegel der Schule.

(3) Der zuständige Bundesminister 
hat durch Verordnung die näheren 
Bestimmungen über die Gestaltung der 
Zeugnisformulare zu treffen.

Prüfungszeugnisse
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§ 40 SchUG
 
(1) Wurden Teilprüfungen bzw.  
Prüfungsgebiete wegen vorgetäusch-
ter Leistungen nicht beurteilt oder mit 
»Nicht genügend« beurteilt, so ist der 
Prüfungskandidat höchstens drei Mal 
zur Wiederholung dieser Teilprüfungen 
[…] bzw. Prüfungsgebiete der Haupt-
prüfung zuzulassen.

(2) Die Wiederholung der abschließen-
den Arbeit gemäß § 34 Abs. 3 Z 1 hat 
nach Maßgabe näherer Festlegungen 
durch Verordnung mit neuer The-
menstellung oder in anderer Form zu 
erfolgen. Die Wiederholung der übrigen 
Teilprüfungen […] bzw. Prüfungsgebiete 
der Klausurprüfung und der mündlichen 
Prüfung hat in der gleichen Art wie die 
ursprüngliche Prüfung zu erfolgen.

(3) Die Wiederholung von Teilprüfungen 
[…] bzw. von Prüfungsgebieten der 
Hauptprüfung ist innerhalb von drei 
Jahren, gerechnet vom Zeitpunkt des 
erstmaligen Antretens, nach den zu 
diesem Zeitpunkt geltenden Prüfungs-
vorschriften durchzuführen.  
Ab diesem Zeitpunkt ist die abschließen-
de Prüfung nach den jeweils geltenden 
Prüfungsvorschriften durchzuführen, 
wobei erfolgreich abgelegte Prüfungen 
vergleichbaren Umfangs und Inhalts 
nicht zu wiederholen sind.

(4) Der Schulleiter hat auf Antrag 
des Prüfungskandidaten diesem unter 
Bedachtnahme auf die gemäß 
§ 36 Abs. 4 festgelegten Termine einen 
konkreten Prüfungstermin für die 
Wiederholung der Prüfung zuzuweisen.

Wiederholung von Teilprüfungen bzw. von Prüfungsgebieten
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§ 41 SchUG

(1) Der Prüfungskandidat ist berechtigt, 
im Rahmen der abschließenden Prüfung 
an einer höheren Schule Zusatzprüfun-
gen zur Reifeprüfung abzulegen, wenn 
solche gesetzlich vorgesehen sind und 
an der Schule geeignete Prüfer zur 
Verfügung stehen. Die Zulassung zur 
Zusatzprüfung erfolgt auf Antrag des 
Prüfungskandidaten. Der Prüfungskom-
mission (§ 35) gehört in diesem Fall 
auch der Prüfer und bei mündlichen 
Teilprüfungen auch der Beisitzer des 
Prüfungsgebietes der Zusatzprüfung an. 
Die Beurteilung der Leistungen des Prü-
fungskandidaten bei der Zusatzprüfung 
hat keinen Einfluss auf die Gesamtbe-
urteilung der abschließenden Prüfung 
gemäß § 38 Abs. 6; sie ist jedoch, sofern 
die Zusatzprüfung bestanden wird, im 
Prüfungszeugnis (§ 39) zu beurkunden.

(2) Personen, die eine Reifeprüfung, 
eine Reife- und Diplomprüfung oder 
eine Reife- und Befähigungsprüfung 
einer höheren Schule bereits erfolgreich 
abgelegt haben, sind auf ihr Ansuchen 
vom Schulleiter einer in Betracht kom-
menden höheren Schule zur Ablegung 
von Zusatzprüfungen zur Reifeprüfung 
zuzulassen. Eine solche Zusatzprüfung 
kann auch außerhalb der Termine für die 
abschließende Prüfung der betreffenden 
Schule stattfinden.

(3) Die §§ 35 bis 40 finden auf die 
Zusatzprüfungen zur Reifeprüfung 
sinngemäß Anwendung.

Zusatzprüfungen können nur in jenen 
Gegenständen abgelegt werden, die 
für ein spezifisches Universitätsstudium 
benötigt werden, aber im Regelfall nicht 
Prüfungsgebiet der Reife- und 
Diplomprüfung sind, z.B. »Zweite 
lebende  Fremdsprache«, »Darstellende 
Geometrie«, »Latein«.

Siehe: Universitätsberechtigungsverord-
nung BGBl. II Nr. 44/1998 i.d.F. 
BGBl. II Nr. 297/2012:
Die Reifeprüfung ermächtigt nach der 
Universitätsberechtigungsverordnung 
nicht immer zum Studium an allen 
Studienrichtungen der Universitäten 
und Hochschulen. Durch Zusatzprüfun-
gen kann die Universitätsberechtigung 
erweitert werden. Zusatzprüfungen 
sind daher nur in jenen Unterrichts-
gegenständen zulässig, die in der 
Universitätsberechtigungsverord-
nung vorgesehen sind. Eine Ablegung 
von Zusatzprüfungen zum Erwerb von 
anderen Berechtigungen ist gesetzlich 
nicht vorgesehen. Daher handelt z. B. 
die Behörde nicht rechtswidrig, wenn sie 
den Antrag auf Ablegung einer Zusatz-
prüfung zur Reifeprüfung in »Spanisch« 
ablehnt, weil dieser Unterrichtsgegen-
stand in der Universitätsberechtigungs-
verordnung nicht vorgesehen ist.

Zusatzprüfungen
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Übergangsbestimmung

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

§ 92 PrO 

Die Verordnungen
 1. über die abschließenden Prüfun-
gen in den berufsbildenden mittleren 
und höheren Schulen, BGBl. II 70/2000, 
in der Fassung der Verordnung 
BGBl. II Nr. 58/2008, und
 2. […]
finden auf abschließende Prüfungen bis 
zum Wirksamwerden dieser Verordnung 
gemäß § 95 sowie auf die Wiederholung 
von solchen abschließenden Prüfun-
gen auch über den Zeitpunkt dieses 
Wirksamwerdens hinaus weiterhin 
Anwendung.

§ 95 PrO
[…]
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3 Leistungsbeurteilungsverordnung 
 (Auszug)
 (BGBl. Nr. 371 / 1974, zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 424/2016)

§ 14. (1) Für die Beurteilung der Leistungen der Schüler bestehen folgende Beurteilungsstufen (Noten):

Sehr gut (1)
Gut (2)
Befriedigend (3)
Genügend (4)
Nicht genügend (5)

(1) Mit »Sehr gut« sind Leistungen zu beurteilen, mit denen der Schüler die nach Maßgabe des 
 Lehrplanes gestellten Anforderungen in der Erfassung und in der Anwendung des Lehrstoffes sowie 
 in der Durchführung der Aufgaben in weit über das Wesentliche hinausgehendem Ausmaß erfüllt 
 und, wo dies möglich ist, deutliche Eigenständigkeit beziehungsweise die Fähigkeit zur selbständigen 
 Anwendung seines Wissens und Könnens auf für ihn neuartige Aufgaben zeigt.

(2) Mit »Gut« sind Leistungen zu beurteilen, mit denen der Schüler die nach Maßgabe des Lehrplanes 
 gestellten Anforderungen in der Erfassung und in der Anwendung des Lehrstoffes sowie in der 
 Durchführung der Aufgaben in über das Wesentliche hinausgehendem Ausmaß erfüllt und, wo dies 
 möglich ist, merkliche Ansätze zur Eigenständigkeit beziehungsweise bei entsprechender 
 Anleitung die Fähigkeit zur Anwendung seines Wissens und Könnens auf für ihn neuartige Aufgaben 
 zeigt.

(3) Mit »Befriedigend« sind Leistungen zu beurteilen, mit denen der Schüler die nach Maßgabe des 
 Lehrplanes gestellten Anforderungen in der Erfassung und in der Anwendung des Lehrstoffes 
 sowie in der Durchführung der Aufgaben in den wesentlichen Bereichen zur Gänze erfüllt; dabei 
 werden Mängel in der Durchführung durch merkliche Ansätze zur Eigenständigkeit ausgeglichen.

(4) Mit »Genügend« sind Leistungen zu beurteilen, mit denen der Schüler die nach Maßgabe des 
 Lehrplanes gestellten Anforderungen in der Erfassung und in der Anwendung des Lehrstoffes sowie in 
 der Durchführung der Aufgaben in den wesentlichen Bereichen überwiegend erfüllt.

(5) Mit »Nicht genügend« sind Leistungen zu beurteilen, mit denen der Schüler nicht einmal alle 
 Erfordernisse für die Beurteilung mit »Genügend« (Abs. 5) erfüllt.
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Beurteilungsstufen

Sehr gut Gut Befriedigend Genügend Nicht 

genügend

a) Erfassung und 

Anwendung des 

Lehrstoffes

b) Durchführung 

der Aufgaben

Anforderungen 

werden in 

weit über das 

Wesentliche 

hinausgehendem 

Maße erfüllt.

Anforderungen 

werden in über 

das Wesentliche 

hinausgehendem 

Maße erfüllt.

Anforderungen 

werden in den 

wesentlichen 

Bereichen zur 

Gänze erfüllt.

Anforderungen 

werden in den 

wesentlichen 

Bereichen über-

wiegend erfüllt.

Anforderungen 

werden nicht 

einmal in den 

wesentlichen 

Bereichen über-

wiegend erfüllt.

c) Eigen-

ständigkeit

muss deutlich 

vorliegen

(wo dies möglich ist)

merkliche 

Ansätze 

(wo dies möglich ist)

Mängel bei b) 

werden durch 

merkliche 

Ansätze 

ausgeglichen

d) selbstständige 

Anwendung 

des Wissens 

und Könnens

muss vorliegen 

(wo dies möglich ist)

bei 

entsprechender 

Anleitung 

(wo dies möglich ist)
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4 Zeugnisformularverordnung (Auszug)
 (BGBl. Nr. 415 / 1989, zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 424/2016)

§ 1

(1) Diese Verordnung gilt für die Gestaltung der im § 2 Abs. 1 genannten Zeugnisformulare, die an den durch § 1 des 

Schulunterrichtsgesetzes erfassten Schulen zu verwenden sind; ausgenommen vom Geltungsbereich dieser Verord-

nung sind die Zeugnisformulare für Externistenprüfungen sowie für Eignungs- und Aufnahmsprüfungen.

(2) Durch die Verordnung werden auf Grund besonderer Vorschriften in das Zeugnis aufzunehmende Vermerke (z.B. 

Überbeglaubigungen) nicht berührt.

§ 2

(1) Die Formulare für Jahreszeugnisse, Lehrgangszeugnisse, Abschlusszeugnisse, Reifeprüfungszeugnisse, Reife- 

und Diplomprüfungszeugnisse, Diplomprüfungszeugnisse, Zeugnisse über Vorprüfungen, Zeugnisse über Zusatz-

prüfungen zur Reifeprüfung und Abschlussprüfungszeugnisse sowie für Schulbesuchsbestätigungen sind entspre-

chend den folgenden Bestimmungen und den einen Bestandteil dieser Verordnung bildenden Anlagen 2 bis 4, 8 bis 

12 sowie 15 und 16 zu gestalten. [...]

(2) Insoweit Zeugnisse für bestimmte Schularten, Schulformen oder Fachrichtungen hergestellt werden, können 

jene Textstellen der Anlagen 2 bis 14 entfallen, die für die betreffende Schulart, Schulform bzw. Fachrichtung nicht 

in Betracht kommen.

(3) In dem für die Bezeichnung der Schule und des Standortes vorgesehenen Raum ist bei Privatschulen mit Öffent-

lichkeitsrecht ein Hinweis auf die Verleihung dieses Rechtes aufzunehmen.

(4) In dem für die Bezeichnung der Pflichtgegenstände, der Freigegenstände, der verbindlichen Übungen und der 

unverbindlichen Übungen vorgesehenen Raum sind die betreffenden Unterrichtsgegenstände bzw. Übungen in 

der Reihenfolge ihrer Nennung in dem in Betracht kommenden Lehrplan anzuführen. Ferner ist in diesem Zusam-

menhang die Teilnahme an etwaigen lehrplanmäßig vorgesehenen therapeutischen und funktionellen Übungen zu 

vermerken.

(5) Bei den lebenden Fremdsprachen ist die Bezeichnung der Fremdsprache sowie erforderlichenfalls der Vermerk 

»(Erste lebende Fremdsprache)”, »(Zweite lebende Fremdsprache)” bzw. »(Dritte lebende Fremdsprache)” anzu-

führen.

(6) Die Beurteilung der Leistungen ist in den Abschlusszeugnissen, Reifeprüfungszeugnissen, Reife- und Diplom-

prüfungszeugnissen, Diplomprüfungszeugnissen und Abschlussprüfungszeugnissen in Worten, in den übrigen Fäl-

len in Ziffern zu schreiben. [...].

(7) [...]

(8) Die in den §§ 3 bis 8 vorgesehenen Zeugnisvermerke sind unmittelbar vor dem Ausstellungsdatum einzufügen. 

Steht hiefür kein Platz zur Verfügung, können sie auch nach den Unterschriften gesetzt werden, sind jedoch eben-

falls mit Datum, Unterschriften und Rundsiegel zu fertigen. Vermerke können auf den Zeugnisformularen vorge-

druckt werden, sind jedoch in diesem Falle bei Nichtzutreffen zu streichen.

(9) Freie Stellen der Zeugnisformulare in dem für die Leistungsbeurteilung, für Teilnahmevermerke und sonstige 

Vermerke vorgesehenen Raum sind durchzustreichen.

(10) Für Jahreszeugnisse (Anlagen 2 bis 4) sowie für Zeugnisse über abschließende Prüfungen (An lage 11) und 

über Zusatzprüfungen zur Reifeprüfung (Anlage 12) ist Papier mit hellgrünem Unterdruck gemäß Anlage 1 zu 

verwenden. [...]. Sofern wegen zusätzlich in das Zeugnis aufzunehmender Vermerke bzw. wegen Hinzufügen einer 

Leistungsbeschreibung (Abs. 6 zweiter Satz) mit dem Zeugnisformular das Auslangen nicht gefunden werden kann, 

ist mit diesem ein aus dem gleichen Unterdruckpapier hergestellter Anhang so zu verbinden, dass ein nachträgliches 

Austauschen des Anhanges nicht möglich ist.

(11) Anstelle von Zeugnisformularen können dieser Verordnung entsprechende automationsunterstützte Ausferti-

gungen, unter Verwendung von Papier mit hellgrünem Unterdruck gemäß Anlage 1, hergestellt werden.
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[§ 3 …] / [§ 4 …] / [§ 5 …]

[§ 6 (1) …]

(2) Auf Antrag des Prüfungskandidaten sind die Leistungen bei einer vorgezogenen Teilprüfung der Hauptprüfung 

in einem Zeugnis über die vorgezogene Teilprüfung der Hauptprüfung (Anlage 9) zu beurkunden. In das Zeugnis 

über die vorgezogene Teilprüfung der Hauptprüfung ist gegebenenfalls folgender Vermerk mit der erforderlichen 

Ergänzung aufzunehmen:

»Er/Sie ist gemäß § 40 des Schulunterrichtsgesetzes zur Wiederholung folgender Prüfungsgebiete der Hauptprü-

fung berechtigt: ...............................................«.

(3) Auf Antrag des Prüfungskandidaten sind die Leistungen bei der abschließenden Arbeit der Hauptprüfung in 

einem Zeugnis über die abschließende Arbeit (Anlage 10) zu beurkunden. In das Zeugnis über die abschließende 

Arbeit ist gegebenenfalls folgender Vermerk mit der erforderlichen Ergänzung aufzunehmen:

»Er/Sie ist gemäß § 40 des Schulunterrichtsgesetzes zur Wiederholung der vorwissenschaftlichen Arbeit/Diplomar-

beit/Abschlussarbeit berechtigt.«

(4) In das Zeugnis über abschließende Prüfungen (Anlage 11) sind folgende Vermerke mit der erforderlichen Er-

gänzung aufzunehmen:

1. [...]

2. der Vermerk über einen etwaigen Entfall von Prüfungsgebieten; *)

3. das Thema der abschließenden Arbeit;

4. bei lebenden Fremdsprachen der Vermerk über das im Lehrplan vorgesehene Niveau gemäß GER (Empfehlung 

des Ministerkomitees des Europarates an die Mitgliedstaaten Nr. R (98) 6 vom 17. März 1989 zum Gemeinsamen 

Europäischen Referenzrahmen für Sprachen);

5. im Falle des Besuchs von Freigegenständen, die für die Berechtigung zum Besuch von Universitäten von Bedeu-

tung sind:

»Er/Sie hat in der/im ..... Klasse/Jahrgang den Freigegenstand ......... im Gesamtausmaß von ... Wochenstunden 

erfolgreich besucht.«;

6. Vermerke über allfällige Berechtigungen neben der Berechtigung zum Besuch von Universitäten (zB über die 

Berechtigung zur Führung der Standesbezeichnung »Ingenieur«);

7. wenn die Beurteilung in einem oder mehreren Prüfungsgebieten mit »Nicht genügend« festgesetzt wurde:

»Er/Sie ist gemäß § 40 des Schulunterrichtsgesetzes zur Wiederholung folgender Prüfungsgebiete der Hauptprü-

fung berechtigt: ...............................................«;

8. der Vermerk über die allfällige Ablegung von mündlichen Teilprüfungen in einer lebenden Fremdsprache; 

9.  im Falle des Besuchs von alternativen Pflichtgegenständen:

„Er/Sie hat in der/in den/im/in den ...Klasse/Klassen/Jahrgang/Jahrgängen den alternativen Pflichtgegenstand ... 

im Gesamtausmaß von ... Wochenstunden erfolgreich besucht.“.

(5) In die Zeugnisse gemäß Abs. 4 ist die Angabe des Regellehrplanes aufzunehmen, nach dem unterrichtet worden 

ist.

Hierbei sind

1. die diesbezügliche Nummer des Bundesgesetzblattes zu zitieren,

2. der verbindliche Teil der für die Schüler der Klasse bzw. der Schule geltenden Stundentafel (Pflichtgegenstände, 

Verbindliche Übungen, verpflichtende Praktika), [...], wiederzugeben und

3. schulautonome Schwerpunktsetzungen sowie Hinweise auf allfällige Änderungen durch schulautonome Lehr-

planbestimmungen aufzunehmen.

Weiters sind im Anschluss an die Stundentafel die vom Schüler an der betreffenden Schule ab der 9. Schulstufe 

besuchten [...] Freigegenstände und Unverbindlichen Übungen unter Hinzufügung der lehrplanmäßigen Wochen-

stundenzahl nach Schulstufen anzuführen. **)

[§ 6a…]

In Zeugnisse über abschließende Prüfungen oder auf einem physisch mit diesem verbundenen Beiblatt sind hin-

sichtlich der nachstehend genannten Schularten (Schulformen, Fachrichtungen) folgende Vermerke aufzunehmen:

1. Berufsbildende höhere Schulen, Werkschulheime, Meisterschulen, Meisterklassen, Werkmeisterschulen und Bau-

handwerkerschulen:

„Die mit diesem Zeugnis abgeschlossene Ausbildung ist ein reglementierter Ausbildungsgang gemäß Artikel 11 

Buchstabe c Ziffer ii der Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung von Berufsqualifikationen, zuletzt geändert 

durch die Richtlinie 2013/55/EU. Das Ausbildungsniveau entspricht Artikel 11 Buchstabe c der Richtlinie.“

2. [...]

3. Berufsbildende mittlere Schulen:

„Das Ausbildungsniveau der mit diesem Zeugnis abgeschlossenen Ausbildung entspricht Artikel 11 Buchstabe b 

der Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung von Berufsqualifikationen, zuletzt geändert durch die Richtlinie 

2013/55/EU.

*) Anrechnung von gleich-
wertigen Teilprüfungen, 
welche im Rahmen einer 
abschließenden Prüfung 
an einer anderen Schule 
erfolgreich abgelegt wur-
den: Im Zeugnis über die 
abschließende Prüfung ist 
an Stelle einer Beurtei-
lung beim betreffenden 
Prüfungsgebiet folgende 
Anmerkung einzutragen: 
»Befreit gemäß § 3 Abs. 
3 der Prüfungsordnung 
BGBl. II Nr. 177/2012 
i.d.g.F.« 
Der Antrag des Kandida-
ten / der Kandidatin und 
die begründete Entschei-
dung über die Gleich-
wertigkeit der Prüfungen 
durch den Schulleiter / die 
Schulleiterin sind dem 
Prüfungskatalog beizu-
fügen.

**) Dies gilt in den 
Schuljahren 2014/15 
bis längstens 2019/20 
nur insoweit, als dies 
programmtechnisch 
möglich ist; wo dies nicht 
möglich ist, ist in einer 
Fußnote zum betreffen-
den Schuljahr der Hinweis 

„elektronisch nicht erfasst.“ 
aufzunehmen.



→ Rechtsquellen und Erläuterungen 40

5 Aufbewahrungsfristen
 (449. Verordnung des Bundesministers für Unterricht und Kunst vom 11. August 1978  
 über die Aufbewahrungsfristen von in den Schulen zu führenden Aufzeichnungen)

Auf Grund des § 77 des Schulunterrichtsgesetzes, BGBl. Nr. 139 / 1974, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. 

Nr. 231 / 1977 wird verordnet:

§ 1 Es sind aufzubewahren: […]

d) Prüfungsprotokolle über Prüfungen gemäß den §§ 34 bis 41 des Schulunterrichtsgesetzes sechzig Jahre nach 

Abschluss der Prüfung; Beilagen zu diesen Prüfungsprotokollen jedoch nur drei Jahre nach Abschluß der Prüfung, 

sofern diese nicht alleine die Prüfungsgebiete sowie die Teil- und Gesamtbeurteilungen belegen. […]

Formblätter und Datenmuster; Aufbewahrung von Protokollen und Aufzeichnungen 

§ 77a.

(1) Die Landesschulräte und, soweit Bedarf nach einer einheitlichen Regelung besteht, das zuständige Regierungs-

mitglied haben durch Verordnung nach den Erfordernissen der einzelnen Schularten Bestimmungen über Form, 

Inhalt, Führung und Aufbewahrung der in den Schulen zu führenden Aufzeichnungen und über die sonstigen bei 

der Vollziehung dieses Bundesgesetzes zu verwendenden Formblätter oder Datenmuster zu erlassen. Das gilt ins-

besondere für [ ... ]Prüfungsprotokolle. 

(2) Zum Zweck der Dokumentation für behördliche Verfahren sind Prüfungsprotokolle (samt Beilagen) über die 

Durchführung von Prüfungen aufzubewahren. In den Prüfungsprotokollen nachstehend genannter Prüfungen sind 

die Prüfungskommission (der oder die Prüfer, die Prüferin oder die Prüferinnen), die Daten des Prüfungskandidaten 

oder der Prüfungskandidatin, die Aufgabenstellungen, die Beschreibung der Leistungen und ihre Beurteilung, die 

Prüfungsergebnisse und die bei der Prüfung oder auf Grund der Prüfungsergebnisse getroffenen Entscheidungen 

und Verfügungen zu verzeichnen: 

[  ... ]

12. Reifeprüfungen (einschließlich Zusatzprüfungen zur Reifeprüfung), Reife- und Diplomprüfungen, Diplomprü-

fungen und Abschlussprüfungen (§§ 34 bis 41), 

[ ... ]

Prüfungsprotokolle sind unter Beachtung der Zugriffsbeschränkungen und Datensicherheitsmaßnahmen gemäß 

§ 77 Abs. 3 aufzubewahren. Prüfungsprotokolle von Prüfungen gemäß Z 12 und diesen Prüfungen entsprechenden 

Externistenprüfungen gemäß Z 13 sind sechzig Jahre, Prüfungsprotokolle von allen anderen Prüfungen drei Jahre, 

jeweils ab dem Jahr, in dem die Prüfung stattgefunden hat, aufzubewahren. 

(3) Zum Nachweis der Ordnungs- und Rechtmäßigkeit schulinterner Vorgänge sind Besprechungsprotokolle sowie 

Aufzeichnungen von Konferenzen und von Sitzungen schulpartnerschaftlicher Gremien zu dokumentieren.

Sie haben insbesondere zu enthalten: 

1. Datum, Zeit, Ort, Namen der Anwesenden, 

2. Tagesordnungspunkte, 

3. Anträge, 

4. Aufzeichnung des Sitzungsverlaufs, 

5. gefasste Beschlüsse und Abstimmungsergebnisse sowie 

6. Namen und Unterschrift der Protokollführerin oder des Protokollführers. 

Protokolle und Aufzeichnungen sind unter Beachtung der Zugriffsbeschränkungen und Datensicherheitsmaßnah-

men gemäß § 77 Abs. 3 drei Jahre ab dem Jahr, in dem das Protokoll geführt oder die Aufzeichnung stattgefunden 

hat, aufzubewahren. Protokolle über Beschlüsse mit Wirksamkeit für die Zukunft sind drei Jahre über das Enden der 

Wirksamkeit des Beschlusses aufzubewahren. 

(4) § 77 Abs. 3, 5 und 6 ist auf Prüfungsprotokolle gemäß Abs. 2 sowie auf Besprechungsprotokolle und Aufzeich-

nungen gemäß Abs. 3 anzuwenden.

 

§ 77 Abs. 6 SchUG lautet:

(6) Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist gemäß Abs. 4 sind physische Aufzeichnungen zu vernichten und elektro-

nisch gespeicherte Aufzeichnungen zu löschen.
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6 Struktur der abschließenden Prüfungen

6.1	 Reife-	und	Diplomprüfung

oder

oder

Diplomarbeit  
einschließlich
Präsentation 
und Diskussion 

Klausurprüfungen

 Deutsch  Lebende 
Fremdsprache

Fachtheorie

Angewandte 
Mathematik Schwerpunktfach

Wahlfach

Mündliche 
Prüfungen

Diplomarbeit  
einschließlich
Präsentation 
und Diskussion 

Klausurprüfungen

 Deutsch Lebende 
Fremdsprache

Fachtheorie

Angewandte 
Mathematik

Wahlfach

Schwerpunktfach

Mündliche 
Prüfungen

Diplomarbeit  
einschließlich
Präsentation 
und Diskussion 

Klausurprüfungen

 Lebende 
Fremdsprache

 Deutsch

Fachtheorie

Angewandte 
Mathematik

Wahlfach

Schwerpunktfach

Mündliche 
Prüfungen

standardisierte Prüfung

nicht standardisierte Prüfung

Wahlmöglichkeit
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6.2	 Abschlussprüfung	der	Fachschule

1.6.3	 Abschlussprüfung	der	Meister-,	
	 Werkmeister-	und	Bauhandwerkerschule

Abschlussarbeit  
einschließlich
Präsentation 
und Diskussion 

Klausurprüfungen

 Deutsch
Schwerpunkt-

kolloquium

Fachklausur Fachkolloquium

Wirtschaftsrechtlich-
betriebstechnisches

Kolloquium

Mündliche 
Prüfungen

nicht standardisierte Prüfung

nach Wahl des Kandidaten / der Kandidatin

Abschlussarbeit  
einschließlich
Präsentation 
und Diskussion 

nicht standardisierte Prüfung

Fachklausur

Klausurprüfung

Schwerpunkt-
kolloquium

Fachkolloquium

Kolloquium zu
Betriebstechnik und
Mitarbeiterführung

Mündliche 
Prüfungen

nach Wahl des Kandidaten / der Kandidatin
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7 Prüfungskommission
 Exemplarische Darstellung möglicher Varianten

7.1	 Abschließende	Arbeit

7.1.1 Diplomarbeit (RDP)

AV

LE

ext. DIR

ext. AV

ext. FE

Vorsitzende / r
LSI

DIR

JV

fachk.
LE

oh
ne

 S
ti

m
m

re
ch

t
m

it
 S

ti
m

m
re

ch
t

Landesschulinspektor / Landesschulinspektorin
Direktor / Direktorin
Abteilungsvorstand / Abteilungsvorständin
Lehrer / Lehrerin
Jahrgangsvorstand / Jahrgangsvorständin
Prüfer / Prüferin
Beisitzer / Beisitzerin
Fachexperte / Fachexpertin
externer / externe
fachkundiger / fachkundige

Legende
LSI
DIR
AV
LE
JV
PR
BS		
FE		
ext.		
fachk.	

PR 1 & PR 2

PR
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7.1.2 Abschlussarbeit

AV

LE

ext. DIR

ext. AV

ext. FE

Vorsitzende / r
LSI

DIR

KV

fachk.
LE

oh
ne

 S
ti

m
m

re
ch

t
m

it
 S

ti
m

m
re

ch
t

Landesschulinspektor / Landesschulinspektorin
Direktor / Direktorin
Abteilungsvorstand / Abteilungsvorständin
Lehrer / Lehrerin
Klassenvorstand / Klassenvorständin
Prüfer / Prüferin
Beisitzer / Beisitzerin
Fachexperte / Fachexpertin
externer / externe
fachkundiger / fachkundige

Legende
LSI
DIR
AV
LE
KV
PR
BS		
FE		
ext.		
fachk.	

PR 1 & PR 2

PR
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7.2	 Klausurprüfung

7.2.1 Klausurprüfung (RDP)

AV

LE

ext. DIR

ext. AV

ext. FE

Vorsitzende / r
LSI

DIR

PR 1 & PR 2

PR

JV

fachk.
LE

oh
ne

 S
ti

m
m

re
ch

t
m

it
 S

ti
m

m
re

ch
t

Landesschulinspektor / -in
Direktor / -in
Abteilungsvorstand / Abteilungsvorständin
Lehrer / -in
Jahrgangsvorstand / Jahrgangsvorständin
Prüfer / Prüferin
Beisitzer / Beisitzerin
Fachexperte / Fachexpertin
externer / externe
fachkundiger / fachkundige

Legende
LSI
DIR
AV
LE
JV
PR
BS		
FE		
ext.		
fachk.	
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7.2.2 Klausurprüfung (AP)

AV

LE

ext. DIR

ext. AV

ext. FE

Vorsitzende / r
LSI

DIR

PR 1 & PR 2

PR

KV

fachk.
LE

oh
ne

 S
ti

m
m

re
ch

t
m

it
 S

ti
m

m
re

ch
t

Landesschulinspektor / Landesschulinspektorin
Direktor / Direktorin
Abteilungsvorstand / Abteilungsvorständin
Lehrer / Lehrerin
Klassenvorstand / Klassenvorständin
Prüfer / Prüferin
Beisitzer / Beisitzerin
Fachexperte / Fachexpertin
externer / externe
fachkundiger / fachkundige

Legende
LSI
DIR
AV
LE
KV
PR
BS		
FE		
ext.		
fachk.	
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7.3	 Kompensationsprüfung
7.3.1 Kompensationsprüfung zu
 Klausurprüfungen (RDP)

oh
ne

 S
ti

m
m

re
ch

t
m

it
 S

ti
m

m
re

ch
t

AV

LE

ext. DIR

ext. AV

ext. FE

Vorsitzende / r
LSI

DIR

JV

PR & BS

fachk.
LE

Landesschulinspektor / Landesschulinspektorin
Direktor / Direktorin
Abteilungsvorstand / Abteilungsvorständin
Lehrer / Lehrerin
Jahrgangsvorstand / Jahrgangsvorständin
Prüfer / Prüferin
Beisitzer / Beisitzerin
Fachexperte / Fachexpertin
externer / externe
fachkundiger / fachkundige

Legende
LSI
DIR
AV
LE
JV
PR
BS		
FE		
ext.		
fachk.	

standardisierte 
Kompensationsprüfung
D / E / AM
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PR1 & PR2

PR & BS nicht standardisierte 
Kompensationsprüfung
Fachtheorie (RDP)

bzw.

7.3.2 Kompensationsprüfung zu nicht
 standardisierten Klausurprüfungen (RDP / AP)

oh
ne

 S
ti

m
m

re
ch

t
m

it
 S

ti
m

m
re

ch
t

AV

LE

ext. DIR

ext. AV

ext. FE

Vorsitzende / r
LSI

DIR

KV

fachk.
LE

Landesschulinspektor / Landesschulinspektorin
Direktor / Direktorin
Abteilungsvorstand / Abteilungsvorständin
Lehrer / Lehrerin
Klassenvorstand / Klassenvorständin
Prüfer / Prüferin
Beisitzer / Beisitzerin
Fachexperte / Fachexpertin
externer / externe
fachkundiger / fachkundige

Legende
LSI
DIR
AV
LE
KV
PR
BS		
FE		
ext.		
fachk.	

PR & BS
nicht standardisierte 
Kompensationsprüfung
Deutsch (AP)
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7.4	 Mündliche	Prüfung	(RDP	und	AP)

 Variante 1

Landesschulinspektor / Landesschulinspektorin
Direktor / Direktorin
Abteilungsvorstand / Abteilungsvorständin
Lehrer / Lehrerin
Jahrgangsvorstand / Jahrgangsvorständin
Klassenvorstand / Klassensvorständin
Prüfer / Prüferin
Beisitzer / Beisitzerin
Fachexperte / Fachexpertin
externer / externe
fachkundiger / fachkundige

Legende
LSI
DIR
AV
LE
JV
KV
PR
BS		
FE		
ext.		
fachk.	

AV

LE

fachk. LE

ext. DIR

ext. AV

ext. FE

Vorsitzende / r
LSI

DIR

JV / KV

oh
ne

 S
ti

m
m

re
ch

t
m

it
 S

ti
m

m
re

ch
t

PR1 & PR2

PR & BS
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Landesschulinspektor / Landesschulinspektorin
Direktor / Direktorin
Abteilungsvorstand / Abteilungsvorständin
Lehrer / Lehrerin
Jahrgangsvorstand / Jahrgangsvorständin
Klassenvorstand / Klassensvorständin
Prüfer / Prüferin
Beisitzer / Beisitzerin
Fachexperte / Fachexpertin
externer / externe
fachkundiger / fachkundige

Legende
LSI
DIR
AV
LE
JV
KV
PR
BS		
FE		
ext.		
fachk.	

7.4	 Mündliche	Prüfung	(RDP	und	AP)

 Variante 2

AV

LE

fachk. LE

ext. DIR

ext. AV

ext. FE

Vorsitzende / r
LSI

DIR

JV / KV

oh
ne

 S
ti

m
m

re
ch

t
m

it
 S

ti
m

m
re

ch
t

PR1 & PR2

PR & BS
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7.4	 Mündliche	Prüfung	(RDP	und	AP)

 Variante 3

Landesschulinspektor / Landesschulinspektorin
Direktor / Direktorin
Abteilungsvorstand / Abteilungsvorständin
Lehrer / Lehrerin
Jahrgangsvorstand / Jahrgangsvorständin
Klassenvorstand / Klassensvorständin
Prüfer / Prüferin
Beisitzer / Beisitzerin
Fachexperte / Fachexpertin
externer / externe
fachkundiger / fachkundige

Legende
LSI
DIR
AV
LE
JV
KV
PR
BS		
FE		
ext.		
fachk.	

AV

LE

fachk. LE

ext. DIR

ext. AV

ext. FE

Vorsitzende / r
LSI

DIR

JV / KV

oh
ne

 S
ti

m
m

re
ch

t
m

it
 S

ti
m

m
re

ch
t

PR-AV & BS

PR & BS
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7.4	 Mündliche	Prüfung	(RDP	und	AP)

 Variante 4

Landesschulinspektor / Landesschulinspektorin
Direktor / Direktorin
Abteilungsvorstand / Abteilungsvorständin
Lehrer / Lehrerin
Jahrgangsvorstand / Jahrgangsvorständin
Klassenvorstand / Klassensvorständin
Prüfer / Prüferin
Beisitzer / Beisitzerin
Fachexperte / Fachexpertin
externer / externe
fachkundiger / fachkundige

Legende
LSI
DIR
AV
LE
JV
KV
PR
BS		
FE		
ext.		
fachk.	

AV

LE

fachk. LE

ext. DIR

ext. AV

ext. FE

Vorsitzende / r
LSI

DIR

JV / KV
oh

ne
 S

ti
m

m
re

ch
t

m
it

 S
ti

m
m

re
ch

t

PR 1 & PR 2

PR & BS
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7.5	 Ergänzende	Hinweise	
	 zur	Prüfungskommission

Für den Fall, dass ein Mitglied der Prüfungskommission (Direktor / in, Abteilungsvorstand / Abtei-
lungsvorständin, Jahrgangsvorstand / Jahrgangsvorständin, Klassenvorstand / Klassenvorständin) bei 
einzelnen Prüfungen als Prüfer / in bzw. Beisitzer / in tätig wird, hat der Schulleiter / die Schulleiterin 
eine geeignete Person als Ersatz zu bestellen. Dies gilt auch bei temporärer Verhinderung einzelner 
Mitglieder der Prüfungskommission und ist bei der jeweiligen Prüfung zu protokollieren.

Der für das jeweilige Prüfungsgebiet facheinschlägige Beisitzer bzw. die facheinschlägige Beisitzerin 
ist vom Schulleiter zu bestellen und damit Kommissionsmitglied mit allen Rechten und Pflichten. Der 
Prüfer/Die Prüferin führt das Prüfungsgespräch, der Beisitzer/die Beisitzerin kann sich ergänzend 
einbringen und soll den Prüfungsverlauf begleitend dokumentieren.
Prüfer/Prüferin und Beisitzer/Beisitzerin legen einen einvernehmlichen Beurteilungsvorschlag vor und 
haben im Rahmen der betreffenden Prüfungskommission gemeinsam eine Stimme.

Vorsitzführung bei mündlichen Kompensationsprüfungen zu standardisierten Klausurpüfungen:
Die Vorsitzführung erfolgt erforderlichenfalls durch den Schulleiter/die Schulleiterin oder eine von die-
sem/dieser zu bestellenden Lehrperson.

.
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8 Zulassung 
 zur abschließenden Prüfung

8.1	 Zulassung	vor	Umsetzung	
	 der	Oberstufenreform
 
 Die Regelung tritt gemäß § 82 Abs. 5s Z 8 SchUG mit Ablauf 
 des 31. August 2019 für 4-jährige mittlere Schulen (BMS) und 
 31. August 2020 für 5-jährige höhere Schulen (BHS) außer Kraft

Letzte	Schulstufe
nicht	erfolgreich
abgeschlossen

Zur	RDP	/	AP
	nicht
 zugelassen

Zur	RDP	/	AP
	nicht
 zugelassen

 1.2

Letzte	Schulstufe
nicht	erfolgreich
abgeschlossen

 1.3

Zur	RDP	/	AP
	nicht
 zugelassen

Zur	RDP	/	AP
	nicht
 zugelassen

Letzte	Schulstufe
nicht	erfolgreich
abgeschlossen

Letzte	Schulstufe
nicht	erfolgreich
abgeschlossen

 3.3

 3.3

Letzte	Schulstufe
erfolgreich
abgeschlossen

Zur	RDP	/	AP	
zugelassen

  3.1

Höchstens ein
Pflichtgegenstand 
mit »Nicht genügend« 
beurteilt

Mehr als zwei
Pflichtgegenstände 
mit »Nicht genügend« 
beurteilt

Ein
Pflichtgegenstand 
»nicht beurteilt«

Zwei 
Pflichtgegenstände 
mit »Nicht genügend« 
beurteilt
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Wiederholungs-
prüfung gemäß
§ 23 Abs. 1a SchUG 
vor Beginn der
Klausurprüfung

1.2

Wiederholungsprüfung 
nicht oder mit 
»Nicht genügend« beurteilt

 2.1

 3.1

?

 3.2

 3.1

Zwei
Wiederholungsprü-
fungen gemäß 
§ 23 Abs. 1a SchUG 
im Herbst

1.3
Eine (oder beide)
Wiederholungsprüfung(en)
nicht oder mit 
»Nicht genügend« beurteilt

 3.3

 3.2
Beide Wiederholungs-
prüfungen positiv
beurteilt

Wiederholungsprüfung 
positiv beurteilt

Wiederholungs-
prüfung gemäß
§ 23 Abs. 1a SchUG 
im Herbst

 2.1

Wiederholungsprüfung 
nicht oder mit 
»Nicht genügend« beurteilt

 3.3

 3.2
Wiederholungsprüfung 
positiv beurteilt

 3.3

RDP	/	AP	im
	Haupt-
	termin

Wieder-
				holung	des	
				Abschluss-
				jahrgangs	bzw.	
				der	Abschluss-	
				klasse

RDP	/	AP	im
	Herbst-
	termin

?

?
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8.2	 Zulassung	nach	Umsetzung	
	 der	Oberstufenreform

 Die Regelung tritt gemäß § 82 Abs. 5s Z 6 SchUG mit 
 1. September 2019 für 4-jährige mittlere Schulen (BMS) und 
 1. September 2020 für 5-jährige höhere Schulen (BHS) in Kraft

Zur	RDP	/	AP	
zugelassen

Semesterzeugnisse	ab	
der	10.	Schulstufe:
positive	Beurteilung	in
allen	Pflichtgegenständen

Semesterzeugnisse	ab
der	10.	Schulstufe:
Teilnahmevermerk	in	allen	
verbindlichen	Übungen

Absovierung	aller
lehrplanmäßigen
Pflichtpraktika

&

Hinweis:
Die Oberstufenreform gilt nicht 
für die Meister-, Werkmeister- und Bauhandwerkerschulen.




